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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Mettingen stellt den Bebauungsplanes Nr. 60 „Niestadtweg“ zur Ausweisung 

von Wohnbauflächen auf (s. Abb. 1). Der geplante Geltungsbereich umfasst eine landwirt-

schaftlich als Acker genutzte Fläche mit einer Wallhecke und besitzt eine Flächengröße von 

ca. 2,7 ha. 

Zur Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange für das geplante Vorhaben im Rah-

men des Planungs- und Zulassungsverfahrens wurde ein Fachbeitrag Artenschutz ein-

schließlich einer Artenschutzprüfung (ASP) unter Zugrundelegung des Bundesnaturschutz-

gesetzes (BNatSchG) in der derzeitigen gültigen Fassung erstellt. 

Als Grundlage für die Artenschutzprüfung wurde in Abstimmung mit der Unteren Naturschutz-

behörde des Kreises Steinfurt eine Untersuchung der Brutvögel im Jahr 2020 durchgeführt 

(FLORE 2020). 

Die Belange des besonderen Artenschutzes nach den §§ 44 ff BNatSchG sind bei allen Bau-

leitplanverfahren und baurechtlichen Genehmigungsverfahren zu beachten, sie gelten unmit-

telbar und unterliegen nicht der gemeindlichen Abwägung. Zu einen Verstoß gegen die ar-

tenschutzrechtlichen Zugriffsverbote kann es erst durch die Verwirklichung des Vorhabens 

kommen. Dennoch ist bereits im baurechtlichen Genehmigungsverfahren zu beurteilen, ob 

die vorgesehen Darstellungen/Festsetzungen auf unüberwindbare artenschutzrechtliche Hin-

dernisse treffen oder artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausgelöst werden können. 

Die Grundlage für die Artenschutzprüfung ist der Bebauungsplan Nr. 60 „Niestadtweg“ der 

Gemeinde Mettingen mit Stand April 2021 (s. Anhang). 

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben ist zu prüfen, ob Vorkommen von streng geschützten 

Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (FFH-RL) bzw. Vorkommen von europäischen Vo-

gelarten (Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL) durch das Vorhaben möglicherweise von 

den Verbotstatbeständen des BNatSchG betroffen sein könnten. Sofern das Eintreten von 

Zugriffsverboten bezüglich der europarechtlich geschützten Arten nicht auszuschließen ist, 

erfolgt eine Prüfung, ob die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von 

den Zugriffsverboten gegeben sind. Die Artenschutzprüfung wird in Verbindung mit den Vor-

gaben des Leitfadens „Methodenhandbuch zur Artenschutzprüfung in Nordrhein-Westfalen – 

Bestandserfassung und Monitoring –“ (MKULNV NRW, Stand: 03.09.2017) durchgeführt. 
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Abb. 1: Übersichtsplan mit Lage der geplanten Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 60 „Niestadt-

weg“ (rot gestrichelte Linie) 

 

 

2 Rechtliche Grundlagen einer Artenschutzprüfung 

2.1 Notwendigkeit der Durchführung einer Artenschutzprüfung 

Die Notwendigkeit zur Durchführung einer Artenschutzprüfung (ASP) im Rahmen von Pla-

nungsverfahren oder bei der Zulassung von Vorhaben ergibt sich aus den unmittelbar gel-

tenden Regelungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG i. V. mit §§ 44 Abs. 5 und 6 und 45 Abs. 7 

BNatSchG.  

Bei der ASP handelt es sich um eine eigenständige Prüfung, die nicht durch andere Prüfver-

fahren ersetzt werden kann. Die ASP sollte nach Möglichkeit mit den Prüfschritten anderer 

Prüfverfahren verbunden werden. 

 

2.2 Prognose der artenschutzrechtlichen Tatbestände 

Bei der ASP beschränkt sich der Prüfungsumfang auf die europäisch geschützten FFH-

Anhang IV-Arten und die europäischen Vogelarten.  

Die mögliche Beeinträchtigung aller anderen - nur national - besonders geschützten bzw. 

gefährdeten Arten ist nach den allgemeinen Regeln zum Artenschutz (§ 39 BNatSchG) und 

der Eingriffsregelung (§ 15, Abs. 1 BNatSchG) zu beurteilen. 
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2.2.1 Zugriffsverbote 

Die Maßstäbe für die Prüfung der Artenschutzbelange ergeben sich aus den in § 44 Abs. 1 

BNatschG formulierten Zugriffsverboten. 

Demnach ist es verboten, 

▪ „wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören“ (§ 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG); 

▪ „wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor wenn sich der Erhaltungszustand 

der lokalen Population einer Art verschlechtert“ (§ 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG); 

▪ „Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören“ (§ 44 Abs.1 Nr. 

3 BNatSchG); 

▪ sowie „wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-

men, die Pflanzen selbst oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören“ (§ 44 

Abs.1 Nr. 4 BNatSchG).  

 

Entsprechend § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG liegt bei Arten des Anhangs IV der FFH-RL, bei 

den nach einer Rechtsverordnung streng geschützten Arten, sowie bei europäischen Vogel-

arten im Hinblick auf das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 und auf die damit verbundene unver-

meidbare Beeinträchtigung wildlebender Tiere auch kein Verstoß gegen das Tötungsverbot 

gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatschG vor, wenn die ökologische Funktion der vom Eingriff 

betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt. 

"Unvermeidbar" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass alle vermeidbaren Tötungen oder 

sonstigen Beeinträchtigungen zu unterlassen sind, d.h. alle geeigneten und zumutbaren Ver-

meidungsmaßnahmen müssen ergriffen werden. Soweit erforderlich, können dazu vorgezo-

gene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. 

Störungen im Sinne § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatschG sind nur dann erheblich, wenn sich dadurch 

der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. 

 

2.2.2 Vermeidungsmaßnahmen inklusive vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen 

Gegebenenfalls lassen sich die artenschutzrechtlichen Verbote durch geeignete Vermei-

dungsmaßnahmen erfolgreich abwenden. Der Begriff Vermeidung hat im artenschutzrechtli-

chen Kontext eine weitergehende Bedeutung als bei der Eingriffsregelung. Zum einen han-

delt es sich um herkömmliche Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen (z.B. Änderun-

gen der Projektgestaltung, optimierte Trassenführung, Querungshilfen, Bauzeitenbeschrän-

kungen). Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG ist darüber hinaus die Durchführung "vorgezogener 

Ausgleichsmaßnahmen" (CEF-Maßnahmen) statthaft.  
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Die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen sind im Rahmen der Zulassungsentscheidung, 

z.B. im Umweltbericht bzw. dem Landschaftspflegerischen Begleitplan zu fixieren. Sie müs-

sen artspezifisch ausgestaltet sein, auf geeigneten Standorten durchgeführt werden und die-

nen der ununterbrochenen Sicherung der ökologischen Funktion von betroffenen Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten für die Dauer der Vorhabenwirkungen. Darüber hinaus können sie 

im Sinne von Vermeidungsmaßnahmen dazu beitragen, erhebliche Störungen von lokalen 

Populationen abzuwenden bzw. zu reduzieren. 

Geeignet sind beispielsweise die qualitative Verbesserung oder Vergrößerung bestehender 

Lebensstätten oder die Anlage neuer Lebensstätten. Sie müssen stets im räumlichen Zusam-

menhang zur betroffenen Lebensstätte stehen und bereits zum Eingriffszeitpunkt wirksam 

sein. 

Alle Flächen- und Funktionsverluste, die sich nicht mit einer hohen Prognosewahrscheinlich-

keit sicher ausschließen lassen, müssen in qualitativer und quantitativer Hinsicht so ausge-

glichen werden, dass die ökologische Funktion der Lebensstätten ununterbrochen und für die 

Dauer der Vorhabenwirkungen erhalten bleibt. 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen können gleichzeitig der Kompensation gemäß Ein-

griffsregelung dienen und umgekehrt, und können ggf. für mehrere Arten mit ähnlichen Habi-

tatansprüchen konzipiert werden. In diesem Sinne sind bei der Erarbeitung des Kompensati-

onskonzeptes kumulierende Lösungen anzustreben (Prinzip der Multifunktionalität). 

 

2.2.3 Risikomanagement 

Bei Unsicherheiten über die Wirkungsprognose oder über den Erfolg von Vermeidungs- oder 

vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen, die sich durch fachgutachterliche Einschätzung nicht 

ausräumen lassen, können worst-case-Betrachtungen angestellt und/oder ein vorhabenbe-

gleitendes Monitoring vorgesehen werden. Im Zulassungsverfahren ist im letzten Fall zu re-

geln, welche ergänzenden Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen ggf. zu ergreifen sind, wenn 

das Monitoring inklusive Erfolgskontrolle die Prognose nicht bestätigen sollte. 

Sofern sich mit Hilfe des Risikomanagements die ökologische Funktion der Lebensstätten 

am Eingriffsort sichern lässt, liegt kein Verstoß gegen die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 

1 BNatSchG vor. In diesem Fall ist das jeweils beantragte Vorhaben ohne eine spezielle 

Ausnahmegenehmigung zulässig. 

 

2.2.4 Erfordernis einer Ausnahme oder Unzulässigkeit 

Ergibt die Prüfung, dass ein Vorhaben unter Einbeziehung von Vermeidungsmaßnahmen in-

klusive vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen sowie des Risikomanagements einen der in 

§ 44 BNatSchG genannten Verbotstatbestände erfüllen könnte, ist es unzulässig; es sei 

denn, es liegen die Ausnahmevoraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG vor.  
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2.2.5 Ausnahmevoraussetzungen, Ausnahmeverfahren 

Für die Gewährung einer Ausnahme müssen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG die folgenden 

drei Ausnahmevoraussetzungen kumulativ vorliegen: 

▪ Vorliegen zwingender Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließ-

lich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art und 

▪ Fehlen einer zumutbaren Alternative und 

▪ der Erhaltungszustand der Populationen einer Art verschlechtert sich nicht, bei FFH-

Anhang IV-Arten muss er günstig sein und bleiben. 

Um den Erhaltungszustand der Populationen sicherzustellen bzw. die Chancen für das Errei-

chen eines günstigen Erhaltungszustandes zu verbessern, können im Rahmen des Ausnah-

meverfahrens spezielle "Kompensatorische Maßnahmen" bzw. "Maßnahmen zur Sicherung 

des Erhaltungszustandes" (FCS-Maßnahmen) durchgeführt werden. 

Diese Kompensatorischen Maßnahmen entsprechen den von der Europäischen Kommission 

vorgeschlagenen "Compensatory Measures". Bei der Erarbeitung des Kompensationskon-

zeptes sind entsprechend dem Prinzip der Multifunktionalität kumulierende Lösungen anzu-

streben. 

Die kompensatorischen Maßnahmen sind bei der Zulassungsentscheidung, z.B. im Umwelt-

bericht bzw. dem Landschaftsplanerischen Fachbeitrag, festzulegen. Sie sind auf geeigneten 

Standorten im Aktionsbereich bereits vorhandener Populationen zu realisieren und sollten 

möglichst bereits vor der Beeinträchtigung realisiert sein und Wirkung zeigen. Sie müssen 

nicht in direkter funktionaler Verbindung zur betroffenen Lebensstätte stehen. 

Bei Unsicherheiten über den Erfolg von kompensatorischen Maßnahmen, die sich durch fach-

gutachterliche Einschätzung nicht ausräumen lassen, sollte ein vorhabenbegleitendes Moni-

toring durchgeführt werden. Im Rahmen der Zulassungsentscheidung ist zu regeln, welche 

ergänzenden Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen ggf. zu ergreifen sind, wenn das 

Monitoring inklusive Erfolgskontrolle die Prognose nicht bestätigen sollte (Risikomanage-

ment). 

Sofern sich mit Hilfe der kompensatorischen Maßnahmen bzw. des Risikomanagements der 

Erhaltungszustand der Populationen nicht verschlechtert (europäische Vogelarten) bezie-

hungsweise die Populationen in einem günstigen Erhaltungszustand verweilen (FFH-Anhang 

IV-Arten), kann eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG insoweit zugelassen werden. 

Andernfalls ist das beantragte Vorhaben nicht zulässig. 
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3 Ablauf und Inhalte der Artenschutzprüfung 

Ablauf und Inhalte der Artenschutzprüfung (ASP) richten sich nach den behördlichen Vorga-

ben zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) sowie 

zum Artenschutz. Die entsprechenden Arbeitsschritte einer ASP sind in Abb. 2 dargestellt 

(MKULNV NRW, 2017). 

ASP Stufe I: Vorprüfung (Artenspektrum, Wirkfaktoren) 

Arbeitsschritt I.1:  Vorprüfung des Artenspektrums  

 Sind Vorkommen europäisch geschützter Arten aktuell bekannt oder zu erwarten? 

Arbeitsschritt I.2: Vorprüfung der Wirkfaktoren 

 Bei welchen Arten sind aufgrund der Wirkfaktoren des Vorhabens Konflikte mit den  

 artenschutzrechtlichen Vorschriften möglich? 

ASP Stufe I: Ergebnis 

Fall 1: Es sind keine Vorkommen europäisch geschützter Arten bekannt und zu erwarten. 

 Fazit: Der Plan/das Vorhaben ist zulässig. 

Fall 2:  Es sind Vorkommen europäisch geschützter Arten bekannt und zu erwarten, aber das Vorhaben zeigt keine negati-

ven  Auswirkungen auf diese Arten. 

 Fazit: Der Plan/das Vorhaben ist zulässig. 

Fall 3:  Es ist möglich, dass bei europäisch geschützten Arten die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG ausgelöst werden.  

 Fazit: Eine vertiefende Art-für-Art Analyse ist erforderlich (Stufe II). 

Fall 4:  Es ist bereits in dieser Stufe klar, dass aufgrund der Beeinträchtigungen keine artenschutzrechtliche Ausnahme nach 

 § 45 Abs. 7 BNatSchG möglich sein wird. 

 Fazit: Der Plan/das Vorhaben ist unzulässig, ggf. Alternativlösung suchen. 

ASP Stufe II: Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

Arbeitsschritt II.1:  Ermitteln und Darstellung der Betroffenheit der Arten 

 Inwiefern sind Vorkommen von europäisch geschützten Arten betroffen? 

 Wo: welche Lebensstätten/lokalen Populationen? 

 Wann: zu welcher Jahres-/Tageszeit 

 Wie: über welche Wirkfaktoren? 

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements  

 Wie lassen sich die Beeinträchtigungen vermeiden (wo, wann, wie)? 

 Ist ein Risikomanagement erforderlich? 

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

 Welche Verbotstatbestände sind erfüllt? 

 Ist eine artenschutzrechtliche Ausnahme erforderlich? 

ASP Stufe II: Ergebnis 

Fall 1: Es wird bei keiner europäisch geschützten Art gegen die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen. 

 Fazit: Der Plan/das Vorhaben ist zulässig. 

Fall 2:  Nur unter Einbeziehung von Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen,  

 ggf. des Risikomanagements werden keine Verbote ausgelöst. 

 Fazit: Der Plan/das Vorhaben ist zulässig sofern die Maßnahmen wirksam sind. 

Fall 3:  Trotz Maßnahmen ist davon auszugehen, dass mindestens eines der vier Zugriffsverbote ausgelöst wird.  

 Fazit: Ein Ausnahmeverfahren ist erforderlich (Stufe III). 

ASP Stufe III: Ausnahmeverfahren 

Arbeitsschritt III:  a. Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 

 Sind alle drei Ausnahmevoraussetzungen erfüllt (zwingende Gründe, Alternativlosigkeit, 

 Erhaltungszustand)? 

 b. Einbeziehen von Kompensatorischen Maßnahmen und des Risikomanagements 

 Wie lässt sich der Erhaltungszustand der Populationen sicherstellen? 

 Ist ein Risikomanagement erforderlich? 
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ASP Stufe III: Ergebnis 

Fall 1: Es liegen alle drei Ausnahmevoraussetzungen vor (zwingende Gründe, Alternativlosigkeit, Erhaltungszustand). 

 Fazit: Der Plan/das Vorhaben ist zulässig. 

Fall 2:  Nur unter Einbeziehung von Kompensatorischen Maßnahmen ggf. des Risikomanagements wird sich der  

 Erhaltungszustand nicht verschlechtern (europäische Vogelarten) bzw. bleibt er günstig (FFH-Anhang IV-Arten).  

 Fazit: Der Plan/das Vorhaben ist zulässig sofern die Maßnahmen wirksam sind. 

Fall 3:  Bei einer FFH-Anhang IV-Art liegt bereits ein ungünstiger Erhaltungszustand vor.  

 Fazit: Der Plan/das Vorhaben ist grundsätzlich unzulässig, es sei denn, der ungünstige Erhaltungszustand wird sich 

 nicht weiter verschlechtern und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes wird nicht behindert.  

Fall 4:  Mindestens eine der drei Ausnahmevoraussetzungen lässt sich nicht erfüllen. 

 Fazit: Der Plan/das Vorhaben ist unzulässig, ggf. Alternativlösungen wählen. Ggf. ist eine Befreiung nach § 67  

 Abs. 2 BNatSchG möglich, sofern im Zusammenhang mit privaten Gründen eine unzumutbare Belastung vorliegt.  

Abb. 2: Ablauf und Inhalte einer Artenschutzprüfung (ASP) 

 

 

4 Beschreibung des Vorhabens 

4.1 Lage des Vorhabens und Vorhabenbeschreibung 

Das Vorhabengebiet liegt am nordwestlichen Ortsrand der Gemeinde Mettingen (Kreis Stein-

furt) nördlich des Berentelgwegs. Westlich wird das Gebiet durch den Niestadtweg und im 

Osten vom Gewässer 1150 begrenzt. Nördlich des Geltungsbereichs des B-Planes befindet 

sich eine Ackerfläche.  

 

Abb. 3: Lageplan des Geltungsbereichs des geplanten Bebauungsplanes Nr. 60 „Niestadtweg“ 

(schwarze Strichlinie) mit Darstellung des Untersuchungsgebietes für die Artengruppe Vögel 

(rote Strichlinie) 
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Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 60 „Niestadtweg“ ist nach derzeitiger Planung 

(s. Abb. 4 u. Abb. 5) die Entwicklung von Wohnbauflächen vorgesehen. Innerhalb des  

B-Plans sind zur Erschließung der Wohnbauflächen Straßen geplant, die an den Niestadtweg 

angeschlossen werden. 

 

 

Abb. 4: Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 60 „Niestadtweg“ (Quelle: Gemeinde 

Mettingen 2021) 

 

Die Flächen innerhalb des Geltungsbereichs des B-Plans werden als intensiv landwirtschaft-

liche Ackerflächen (Anbau von Getreide) genutzt. Des Weiteren findet sich im Süden eine 

Baumreihe (s. Abb. 6) und im westlichen Teil grenzt eine Wallhecke an dem Niestadtweg  

(s. Abb. 9). Im Osten des Geltungsbereichs verläuft ein Graben entlang der Ackerfläche von 

Süden nach Norden (s. Abb. 8). 
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Abb. 5: B-Plan Nr. 60 „Niestadtweg“ (Quelle: Gemeinde Mettingen, Stand April 2021) 
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Abb. 6: Baumreihe an der südlichen Grenze des Geltungsbereichs des Bebauungsplans, Blickrich-

tung NW (Aufnahmedatum: 09.04.2020) 

 

 

Abb. 7: überplante Ackerfläche, Blickrichtung N (Aufnahmedatum: 09.04.2020) 
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Abb. 8: Graben von Süden nach Norden durch den Geltungsbereich des Bebauungsplans verlau-

fend, Blickrichtung N (Aufnahmedatum: 09.04.2020) 

 

 

Abb. 9: Wallhecke entlang des Niestadtwegs an der westlichen Grenze des Geltungsbereichs des 

Bebauungsplans, Blickrichtung N (Aufnahmedatum: 09.04.2020) 
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Abb. 10: junge Weidenreihe entlang des Grabens, Blickrichtung N (Aufnahmedatum: 09.04.2020) 

 

 

Abb. 11: Gartenteich auf einem Grundstück am Niestadtweg, Blickrichtung NW (Aufnahmedatum: 

07.09.2020) 

 



Gemeinde Mettingen, Bebauungsplanes Nr. 60 „Niestadtweg“ 

Fachbeitrag Artenschutz, Artenschutzprüfung (ASP) Seite 19 von 84 

LandPlan OS GmbH, Osnabrück November 2021 

 

Abb. 12: Temporäre Gewässer an der östlich der Grenze des Geltungsbereichs des Bebauungsplans, 

Blickrichtung N, (Aufnahmedatum: 09.04.2020) 

 

 

Abb. 13: Temporäre Gewässer an der östlich der Grenze des Geltungsbereichs des Bebauungsplans, 

Blickrichtung W, (Aufnahmedatum: 07.09.2020) 
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4.2 Beschreibung der vorhabenbedingten Wirkungen 

Für die artenschutzrechtliche Beurteilung werden die in Tab. 1 aufgeführten Wirkfaktoren und 

Wirkungen des Vorhabens auf Pflanzen und Tiere zu Grunde gelegt.  

Die von den geplanten Wohnbau- und Verkehrsflächen (Erschließungsstraßen) innerhalb des 

Geltungsbereichs des B-Planes ausgehenden Wirkungen lassen sich in bau-, anlage- und 

betriebsbedingte Wirkungen unterscheiden. 

Tab. 1: Wesentliche Wirkfaktoren und Wirkungen des Vorhabens auf Pflanzen und Tiere 

Wirkfaktor / Wirkung Auswirkung 

baubedingt 

temporäre(r) Überbauung/Abtrag 

durch Baustelleneinrichtungen, Bau-

straßen, Lagerplätze etc. 

Erdmassenbewegungen, Anlage von 

Schächten und Gräben 

Flächenbeanspruchung Biotopverlust/-degeneration der an die Fläche 

gebundene Pflanzenarten, Verlust von Tierle-

bensräumen 

mögliche Zerstörung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten 

Verlust immobiler Tierarten bzw. Entwicklungs-

stadien, direkte oder indirekte Tötung von Indi-

viduen (Falleneffekt) 

Baustellenbetrieb, Baustellenverkehr Lärm, Erschütterungen, Anwe-

senheit von Menschen 

Beunruhigung bzw. Störung von Tierarten 

Schadstoffemissionen durch Baustel-

lenbetrieb, Baustellenverkehr, Mate-

rial- und Bodentransporte  

Abgas- und Staubentwicklung Belastung von Tier- und Pflanzenarten 

anlagebedingt 

Überbauung/Aufschüttung/Abtrag 

durch Baukörper, Verkehrsflächen und 

Nebenanlagen 

Flächenbeanspruchung 

 

 

 

Trennwirkungen/Zerschnei-

dung von Funktionsbereichen/-

beziehungen 

Biotopverlust/-degeneration der an die Fläche 

gebundene Pflanzenarten, Verlust von Tierle-

bensräumen 

Verlust immobiler Tierarten bzw. Entwicklungs-

stadien 

Zerschneidung biotischer Beziehungen / Funkti-

onszusammenhänge 

betriebsbedingt 

Schall- u. Lichtemissionen durch 

Wohnbauflächen, Straßenbeleuch-

tung, Verkehr 

Verlärmung, Belichtung Störung und Verdrängung störungsempfindli-

cher Arten 

Schadstoffemissionen durch Wohn-

bauflächen, Verkehr 

Luftverschmutzung, Staubent-

wicklung 

Deposition im Boden, Wasser, 

Vegetation, Lösung im Ablauf-

wasser von Verkehrsflächen 

Belastung von Tier- und Pflanzenarten 

Veränderung der Standortverhältnisse 

Verkehr Barrierewirkung Kollisionen mit Tieren (Individuenverluste) 

verringerte Passierbarkeit 
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5 ASP Stufe I: Vorprüfung (Artenspektrum, Wirkfaktoren) 

5.1 Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 

Nach dem Methodenhandbuch Artenschutzprüfung ist für ASP Stufe I bei dem geplanten 

Vorhaben als Untersuchungsgebiet der Vorhabenbereich zuzüglich eines Radius von 500 m 

als Orientierungswert angeben.  

 

5.2 Vorprüfung des Artenspektrums 

5.2.1 Verwendete Datengrundlagen 

Neben der Abschätzung des Arteninventars anhand der vorliegenden Biotopstrukturen und 

einer Ortsbesichtigung wurden zur Ermittlung der für das Gebiet planungsrelevanten Arten 

Daten des LANUV aus dem Fachinformationssystem (FIS) „Geschützte Arten in Nordrhein-

Westfalen“ für das Messtischblatt 3612 (Quadrant 4) sowie aus dem Fachinformationssystem 

LINFOS „Landesinformationssammlung“ abgefragt.  

Zudem erfolgte eine Datenabfrage bei der Unteren Naturschutzbehörde (Mail 29.06.2020). 

Des Weiteren wurden Anwohner des Niestadtwegs sowie Wulwesweg vor Ort befragt und 

deren Gewässer begutachtet (07.09.2020). 

 

5.2.1.1 Bestandserfassung Vögel 2020 

Es erfolgte eine avifaunistische Untersuchung im Zeitraum von April bis Juni 2020. In diesem 

Zeitraum fanden 6 morgendliche Kartierungen und drei Begehungen zur Erhebung der nacht-

aktiven Vogelarten statt. Detaillierte Ergebnisse dieser Kartierung sind dem Gutachten „Brut-

vögel am Niestadtweg in der Gemeinde Mettingen (Kreis Steinfurt) im Jahr 2020“ von FLORE, 

B.-O. zu entnehmen.  

 

5.2.1.2 Baumhöhlenkartierung 

Die Untersuchung fand im Rahmen der Brutvogelkartierung (FLORE 2020) vor allem am 9. 

April bei sonnigen Wetter statt. Es wurden Bäume mit kräftigeren Stämmen von Boden aus 

optisch, teilweise mit Hilfe eines Fernglases, nach Öffnungen abgesucht. 

Es wurden 23 Baumhöhlen im UG gefunden, 15 davon im Geltungsbereich des B-Plans. Eine 

Baumhöhle wurde von brütenden Buntspechten besetzt, vier weitere Baumhöhlen wurden 

eventuell von Blau- und Kohlmeisen genutzt.  
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5.2.2 Fachinformationssystem (FIS) des LANUV 

Das LANUV hat für das Land Nordrhein-Westfalen eine naturschutzfachlich begründete Aus-

wahl aus den streng geschützten Arten und europäischen Vogelarten getroffen, die bei ar-

tenschutzrechtlichen Prüfungen im Sinne einer „Art-für-Art-Betrachtung“ einzeln zu betrach-

ten sind. Diese Arten sind als sogenannte „planungsrelevante Arten“ zu berücksichtigen. 

Das Fachinformationssystem (FIS) „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ des LANUV 

listet für das Messtischblatt 3612 Mettingen (Quadrant 4) Vorkommen der in Tab. 2 aufge-

führten planungsrelevanten Arten auf (Abfrage am 25.06.2020).  

Die erzeugte Liste ist als Prüfelement für den betroffenen Betrachtungsraum anzusehen, wei-

tere potenziell vorkommende planungsrelevante Arten im Wirkraum des Vorhabens sind nicht 

grundsätzlich auszuschließen.  

Tab. 2 Planungsrelevante Arten für Quadrant 4 im Messtischblatt 3612 Mettingen 

Art    
Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name Status 
Erhaltungszustand 
in NRW (KON) 

Säugetiere    

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden G 

Lutra lutra Fischotter Nachweis ab 2000 vorhanden  

Myotis dasycneme Teichfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden G 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden G 

Myotis mystacinus 
Kleine Bartfleder-
maus 

Nachweis ab 2000 vorhanden G 

Myotis nattereri Fransenfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden G 

Nyctalus leisleri Kleinabendsegler Nachweis ab 2000 vorhanden U 

Nyctalus noctula Abendsegler Nachweis ab 2000 vorhanden G 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden G 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden G 

Plecotus auritus Braunes Langohr Nachweis ab 2000 vorhanden G 

Vögel    

Accipiter gentilis Habicht 
Nachweis ‚Brutvorkommen‘ ab 2000 
vorhanden 

G 

Accipiter nisus Sperber 
Nachweis ‚Brutvorkommen‘ ab 2000 
vorhanden G 

Acrocephalus scirpaceus Teichrohrsänger 
Nachweis ‚Brutvorkommen‘ ab 2000 
vorhanden 

G 

Alauda arvensis Feldlerche 
Nachweis ‚Brutvorkommen‘ ab 2000 
vorhanden 

U- 

Alcedo atthis Eisvogel 
Nachweis ‚Brutvorkommen‘ ab 2000 
vorhanden 

G 

Anas crecca Krickente 
Nachweis ‚Rast/Wintervorkommen‘ 
ab 2000 vorhanden 

G 

Anthus trivialis Baumpieper 
Nachweis ‚Brutvorkommen‘ ab 2000 
vorhanden 

U 

Athene noctua Steinkauz 
Nachweis ‚Brutvorkommen‘ ab 2000 
vorhanden 

S 

Buteo buteo Uhu 
Nachweis ‚Brutvorkommen‘ ab 2000 
vorhanden 

G 

Buteo buteo Mäusebussard 
Nachweis ‚Brutvorkommen‘ ab 2000 
vorhanden 

G 
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Art    
Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name Status 
Erhaltungszustand 
in NRW (KON) 

Carduelis cannabina Bluthänfling 
Nachweis ‚Brutvorkommen‘ ab 2000 
vorhanden 

unbek. 

Coturnix coturnix Wachtel 
Nachweis ‚Brutvorkommen‘ ab 2000 
vorhanden 

U 

Cuculus canorus Kuckuck 
Nachweis ‚Brutvorkommen‘ ab 2000 
vorhanden 

U- 

Delichon urbicum Mehlschwalbe 
Nachweis ‚Brutvorkommen‘ ab 2000 
vorhanden 

U 

Dryobates minor Kleinspecht 
Nachweis ‚Brutvorkommen‘ ab 2000 
vorhanden G 

Dryocopus martius Schwarzspecht 
Nachweis ‚Brutvorkommen‘ ab 2000 
vorhanden G 

Falco tinnunculus Turmfalke 
Nachweis ‚Brutvorkommen‘ ab 2000 
vorhanden 

G 

Hirundo rustica Rauchschwalbe 
Nachweis ‚Brutvorkommen‘ ab 2000 
vorhanden U- 

Numenius arquata Großer Brachvogel 
Nachweis ‚Brutvorkommen‘ ab 2000 
vorhanden 

 

Oriolus oriolus  Pirol 
Nachweis ‚Brutvorkommen‘ ab 2000 
vorhanden 

U- 

Passer montanus Feldsperling 
Nachweis ‚Brutvorkommen‘ ab 2000 
vorhanden U 

Perdix perdix Rebhuhn 
Nachweis ‚Brutvorkommen‘ ab 2000 
vorhanden S 

Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz 
Nachweis ‚Brutvorkommen‘ ab 2000 
vorhanden U 

Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsänger 
Nachweis ‚Brutvorkommen‘ ab 2000 
vorhanden 

G 

Serinus serinus Girlitz 
Nachweis ‚Brutvorkommen‘ ab 2000 
vorhanden 

unbek. 

Streptopelia turtur Turteltaube 
Nachweis ‚Brutvorkommen‘ ab 2000 
vorhanden 

U- 

Strix aluco Waldkauz 
Nachweis ‚Brutvorkommen‘ ab 2000 
vorhanden 

G 

Sturnus vulgaris Star 
Nachweis ‚Brutvorkommen‘ ab 2000 
vorhanden 

unbek. 

Tringa ochropus Waldwasserläufer 
Nachweis ‚Rast/Wintervorkommen‘ 
ab 2000 vorhanden n 

G 

Tyto alba Schleiereule 
Nachweis ‚Brutvorkommen‘ ab 2000 
vorhanden 

G 

Vanellus vanellus Kiebitz 
Nachweis ‚Brutvorkommen‘ ab 2000 
vorhanden 

S 

Vanellus vanellus Kiebitz 
Nachweis ‚Brutvorkommen‘ ab 2000 
vorhanden 

S 

Reptilien    

Coronella austriaca Schlingnatter Nachweis ab 2000 vorhanden U 

Erhaltungszustand in der atlantischen biogeografischen Region: 

G = günstig (grün); U = ungünstig (gelb); S = schlecht (rot); - = negativer Trend; + = positiver Trend 

 

Die einzelnen planungsrelevanten Arten sind in Tab. 3 (Kap. 5.4 Seite 25) mit einer Einschät-

zung der Betroffenheit durch das Vorhaben aufgelistet. 

Für die Arten der anderen in NRW planungsrelevanten Artengruppen (Weichtiere, Schmet-

terlinge, Käfer, Libellen) ist eine Betroffenheit durch das Vorhaben nicht gegeben, so dass 

ein Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgeschlossen werden 

kann.  
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5.2.3 Nicht planungsrelevante Arten 

Als nicht-planungsrelevante Arten könnten von dem Vorhaben ungefährdete und ubiquitäre 

Vogelarten (z.B. Amsel, Blaumeise, Buchfink, Rotkelchen, Zaunkönig, Zilzalp) betroffen sein. 

Diese nicht gefährdeten europäischen Vogelarten (besonders geschützt) sind i.d.R. weit ver-

breitet und allgemein häufig. Ihre Populationen befinden sich sowohl auf lokaler als auch auf 

biogeografischer Ebene in einem günstigen Erhaltungszustand, so dass Beeinträchtigungen 

auf Populationsebene auszuschließen sind. 

Individuelle Verluste während der Bauphase („Tötungsverbot“ nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG), Zerstörung von Nestern (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) sowie Störungen während 

der Fortpflanzungszeit (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) können vermieden werden, wenn der 

Einschlag von Gehölzen und die Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit von Vögeln durch-

geführt wird.  

 

5.3 Amphibien 

Laut dem FIS „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ wurden keine planungsrelevanten 

Amphibien in dem Messtischblatt 3612/4 Mettingen aufgelistet. Auch ergab die Datenabfrage 

keine Hinweise auf Vorkommen von Amphibien im UG. 

Für Amphibien bedeutsame Habitate sind aber innerhalb des UG vorhanden. Es handelt sich 

um einen Gartenteich am Niestadtweg und zwei temporäre Kleingewässer in einem Grünland 

auf der Hofstätte Stienecker. Der Gartenteich am Niestadtweg ist aufgrund des Fischbesat-

zes nur von Erdkröten und Wasserfröschen besiedelbar, da deren Laich / Larven nicht von 

Fischen gefressen werden. Die beiden Kleingewässer im Osten des UG sind Gewässer, die 

temporär Wasser führen und im Sommer bzw. in trockenen Frühjahren austrocken. Hier 

könnten sich potenziell Amphibien zum Laichen ansiedeln, wenn die Gewässer bis Juli Was-

ser führen. 

Der Acker, der durch den B-Plan überplant wird, ist ein untergeordnetes Habitat für Amphi-

bien. Nach Befragung eines Anwohners des Niestadtwegs sind keine Wanderbewegungen 

über den Niestadtweg bekannt und beobachtet worden. 

Der Graben (Gewässer 1150), der von Süden nach Norden durch das UG verläuft, stellt sich 

als naturferner Bach da. Durch die geplante ökologische Umgestaltung des Gewässers im 

Rahmen der neu zu erschließenden Bauflächen, ist mit einer Aufwertung als potenzielles 

Habitat für Amphibien zu rechnen. Die Gewässerbreite wird von 3-4 m auf 8-16 m vergrößert 

und somit mehr Lebensraum für Amphibien geschaffen (FLICK 2020). 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass aufgrund der Habitatausstattung im Umfeld 

des Geltungsbereiches des B-Planes und insbesondere durch die zwei temporären Kleinge-

wässer in einem Grünland auf der Hofstätte Stienecker ein Vorkommen von planungsrele-

vanten Amphibien z.B. Kammmolch, Laubfrosch nicht ausgeschlossen werden kann. 
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5.4 Vorprüfung der Wirkfaktoren 

Im Rahmen der Vorprüfung (ASP – Stufe I) wird in einem zweiten Schritt geprüft, bei welchen der in Arbeitsschritt I.1 ermittelten Arten aufgrund der 

Wirkungen des Vorhabens artenschutzrechtliche Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst werden können (s. Tab. 3).  

Mit einzubeziehen ist auch die Prüfung, ob die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Arten gegen die spezifischen Wirkungen des Vorhabens un-

empfindlich sind. Dabei werden alle bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren (s. Tab. 1) und die Vorbelastung berücksichtigt. 

5.5 Dokumentation der Ergebnisse der ASP Stufe I 

Tab. 3: Dokumentation der Ergebnisse der ASP Stufe I (Vorprüfung) 

Deutscher Name FIS – Abfrage 1) @LINFOS – Abfrage 2) Expertenbefragung 3) Potenzial-Analyse 4) Wirkfaktoren-Analyse ASP II  
erforderlich?  

Lebensraum Status im MTB-Q 
(3612/4) 

Status im UG Nachweis- 
jahr 

Status im UG Nachweis- 
jahr 

Säugetiere          

Breitflügelfledermaus Halboffene und offene Land-
schaften mit Grünlandflächen, 
auch in Siedlungs- und sied-
lungsnahen Bereichen (Parks, 
Gärten), Wochenstuben und 
Sommerquartiere in und an Ge-
bäuden, Winterquartiere in Ge-
bäuden, Felsen, Höhlen. Im 
Sommer beziehen Männchen 
auch Einzelquartiere in Baum-
höhlen 

Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis  - Quartierpotenzial (Gebäude-
fledermaus) im Umfeld des 
Vorhabengebietes vorhanden, 
Einzelquartiere in Baumhöhlen 
möglich, UG eignet sich als 
Jagdgebiet, ein Vorkommen 
kann nicht ausgeschlossen 
werden  

Eine Beeinträchtigung von 
Einzelquartieren in Baumhöh-
len ist nicht vollkommen aus-
zuschließen 

ja 

Fischotter große, zusammenhängende Ge-
wässersysteme mit Seen, Flüs-
sen, Teichen oder Bächen und 
geeigneten Unterschlupfmöglich-
keiten 

Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - keine geeigneten Gewässer 
bzw. Habitatstrukturen vorhan-
den, ein Vorkommen kann 
ausgeschlossen werden 

Beeinträchtigung wird ausge-
schlossen. 

Nein 

Teichfledermaus gewässerreiche, halboffene 
Landschaften im Tiefland mit 
Wiesen, Äckern und Waldrän-
dern; Sommerquartiere sowohl 
in und an Gebäuden als auch in 
Baumquartieren; Winterquar-
tiere: spaltenreiche, unterirdi-
sche Verstecke wie Höhlen, 
Stollen, Brunnen oder Eiskeller 

Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - Quartierpotenzial (Gebäude-
fledermaus) im Umfeld des 
Vorhabengebietes vorhanden, 
Einzelquartiere in Baumhöhlen 
möglich, ein Vorkommen kann 
nicht ausgeschlossen werden  

Eine Beeinträchtigung von 
Einzelquartieren in Baumhöh-
len ist nicht vollkommen aus-
zuschließen 

ja 

Wasserfledermaus Strukturreiche Landschaft mit 
hohem Gewässer- und Waldan-
teil, Wochenstuben und Som-
merquartiere in Baumquartieren, 

Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - Einzelquartiere in Baumhöhlen 
möglich, ein Vorkommen kann 
nicht ausgeschlossen werden 

Eine Beeinträchtigung von 
Einzelquartieren in Baumhöh-
len ist nicht vollkommen aus-
zuschließen 

ja 
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Deutscher Name FIS – Abfrage 1) @LINFOS – Abfrage 2) Expertenbefragung 3) Potenzial-Analyse 4) Wirkfaktoren-Analyse ASP II  
erforderlich?  

Lebensraum Status im MTB-Q 
(3612/4) 

Status im UG Nachweis- 
jahr 

Status im UG Nachweis- 
jahr 

Winterquartiere in großräumigen 
Höhlen, Stollen, Eiskellern 

Kleine Bartfleder-
maus 

strukturreiche Landschaften mit 
kleinen Fließgewässern in Sied-
lungsnähe und linienhaften 
Strukturen, Sommerquartiere in 
und an spaltenreichen Gebäu-
den; Winterquartiere in spalten-
reichen Höhlen, Stollen, Eiskel-
ler, Brückenbauwerken. Im Som-
mer beziehen Männchen auch 
Einzelquartiere in Baumhöhlen. 

Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - Quartierpotenzial (Gebäude-
fledermaus) und Jagdhabitate 
im Umfeld des Vorhabenge-
bietes vorhanden, Einzelquar-
tiere in Baumhöhlen möglich. 
Ein Vorkommen kann nicht 
ausgeschlossen werden. 

Eine Beeinträchtigung von 
Einzelquartieren in Baumhöh-
len ist nicht vollkommen aus-
zuschließen 

ja 

Fransenfledermaus gut strukturierte, halboffene 
Parklandschaften mit unterholz-
reichen Laubwäldern; Wochen-
stuben und Sommerquartiere in 
Baumquartieren, Winterquartier 
in spaltenreichen Höhlen, Stol-
len, Eiskeller 

Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - Quartierpotenzial (Waldfleder-
maus) und Jagdhabitate im 
Umfeld des Vorhabengebietes 
nicht vorhanden, Einzelquar-
tiere in Baumhöhlen möglich, 
ein Vorkommen kann ausge-
schlossen werden. 

Eine Beeinträchtigung von 
Einzelquartieren in Baumhöh-
len ist nicht vollkommen aus-
zuschließen 

ja 

Kleinabendsegler Wald- und strukturreiche Park-
landschaften sowie Offenland 
mit Grünland, Hecken und Ge-
wässer; Wochenstuben- und 
Sommerquartiere in Baumhöh-
len, Baumspalten sowie Nistkäs-
ten, Winterquartiere in Baum-
höhlen sowie in Spalten und 
Hohlräumen in und an Gebäu-
den 

Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - Quartierpotenzial (Waldfleder-
maus) und Jagdhabitate im 
Umfeld des Vorhabengebietes 
nicht vorhanden, Einzelquar-
tiere in Baumhöhlen möglich, 
ein Vorkommen kann ausge-
schlossen werden. 

Eine Beeinträchtigung von 
Einzelquartieren in Baumhöh-
len ist nicht vollkommen aus-
zuschließen 

ja 

Abendsegler Strukturreiche Parklandschaft 
mit Laubwäldern, Kleingehölzen, 
Agrar- und Wasserflächen; Wo-
chenstuben, Sommer- und Win-
terquartiere in Baumhöhlen 

Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - Quartierpotenzial (Waldfleder-
maus) im Umfeld des Vorha-
bengebietes nicht vorhanden, 
UG eignet sich als Jagdhabi-
tat, Einzelquartiere in Baum-
höhlen möglich. Ein Vorkom-
men kann nicht ausgeschlos-
sen werden. 

Eine Beeinträchtigung von 
Einzelquartieren in Baumhöh-
len ist nicht vollkommen aus-
zuschließen 

ja 

Rauhautfledermaus Strukturreiche Landschaften mit 
hohen Wald- und Gewässeran-
teil, Sommerquartiere in Baum-
höhlen und Spaltenverstecke an 
Bäumen, Winterquartiere Hohl-
räume in Bäumen und Gebäu-
den 

Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - Quartierpotenzial (Baumhöh-
len) im UG potenziell vorhan-
den, Einzelquartiere in Baum-
höhlen möglich, ein Vorkom-
men kann nicht ausgeschlos-
sen werden 

Eine Beeinträchtigung von 
Einzelquartieren in Baumhöh-
len ist nicht vollkommen aus-
zuschließen 

ja 
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Deutscher Name FIS – Abfrage 1) @LINFOS – Abfrage 2) Expertenbefragung 3) Potenzial-Analyse 4) Wirkfaktoren-Analyse ASP II  
erforderlich?  

Lebensraum Status im MTB-Q 
(3612/4) 

Status im UG Nachweis- 
jahr 

Status im UG Nachweis- 
jahr 

Zwergfledermaus Strukturreiche Landschaften und 
Siedlungsbereiche mit Gewäs-
sern, Kleingehölzen, aufgelo-
ckerte Laubwälder, Parks, Som-
merquartiere in Spalten an und 
in Gebäuden, Winterquartiere in 
und an Gebäuden, Kellern Fels-
spalten 

Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - Habitatpotenzial im Umfeld 
des Vorhabengebietes vor-
handen, ein Vorkommen der 
allgemein verbreiteten Art ist 
zu erwarten 

Eine Beeinträchtigung von 
Einzelquartieren in Baumhöh-
len ist nicht vollkommen aus-
zuschließen 

ja 

Braunes Langohr Mehrschichtige lichte Laub- und 
Nadelwälder, gebüschreiche 
Wiesen, strukturreiche Gärten 
und Parkanlagen; Sommerquar-
tiere und Wochenstuben sowohl 
in und an Gebäuden als auch in 
Baumquartieren, Winterquartiere 
in Bunkern, Kellern in Gebäuden 
und Baumhöhlen 

Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - Im Bereich des UG können 
geeignete Habitatstrukturen 
(Baumhöhlen, Gebäude) vor-
handen sein. Ein Vorkommen 
kann nicht ausgeschlossen 
werden. 

Eine Beeinträchtigung von 
Einzelquartieren in Baumhöh-
len ist nicht vollkommen aus-
zuschließen 

ja 

Vögel          

Habicht Kulturlandschaften mit geschlos-
senen Waldgebieten, Waldinseln 
und Feldgehölzen, Brutplatz 
(Horstbäume) meist in Wäldern 

Brutvorkommen, 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - keine geeigneten Habitatstruk-
turen (Gehölzbestand) vorhan-
den, ein Vorkommen kann 
ausgeschlossen werden 

Beeinträchtigung wird ausge-
schlossen 

nein 

Sperber Halboffene Parklandschaften mit 
kleinen Waldinseln, Feldgehöl-
zen und Gebüschen, Brutplatz 
meist in Nadelbaumbeständen 

Brutvorkommen, 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - keine geeigneten Habitatstruk-
turen (Halboffene Parkland-
schaft) vorhanden, ein Vor-
kommen kann ausgeschlos-
sen werden 

Beeinträchtigung wird ausge-
schlossen 

nein 

Teichrohrsänger Fließgewässer, Stillgewässer, 
Röhrichte 

Brutvorkommen, 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - keine geeigneten Habitatstruk-
turen (Gewässer, Röhrichte) 
vorhanden, ein Vorkommen 
kann ausgeschlossen werden 

Beeinträchtigung wird ausge-
schlossen 

nein 

Feldlerche Äcker, Säume, Magergrünland, 
Brachen 

Brutvorkommen, 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - Aufgrund der Habitatstruktu-
ren (Acker) kann ein Vorkom-
men nicht ausgeschlossen 
werden 

Beeinträchtigung kann nicht 
ausgeschlossen werden 

ja 

Eisvogel Still- und Fließgewässer, Steil-
ufer 

Brutvorkommen, 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - keine geeigneten Gewäs-
ser/Habitatstrukturen vorhan-
den, ein Vorkommen kann 
ausgeschlossen werden 

Beeinträchtigung wird ausge-
schlossen 

nein 

Krickente Fließgewässer, Stillgewässer, 
Rast- und Überwinterungsge-
biete sind größere Fließgewäs-
ser, Bagger- und Stauseen, Klär-
teiche und auch Kleingewässer 

Nachweis‚ 
Rast/Wintervor-
kommen‘ ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - keine geeigneten Gewäs-
ser/Habitatstrukturen vorhan-
den, ein Vorkommen kann 
ausgeschlossen werden 

Beeinträchtigung wird ausge-
schlossen 

nein 
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Deutscher Name FIS – Abfrage 1) @LINFOS – Abfrage 2) Expertenbefragung 3) Potenzial-Analyse 4) Wirkfaktoren-Analyse ASP II  
erforderlich?  

Lebensraum Status im MTB-Q 
(3612/4) 

Status im UG Nachweis- 
jahr 

Status im UG Nachweis- 
jahr 

Baumpieper offenes bis halboffenes Gelände, 
sonnige Waldränder, Kleinge-
hölze, lichter Nadelwald, Säume, 
Brachen 

Brutvorkommen, 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - geeignete Habitatstrukturen 
(offenes Gelände, Wälder) im 
Vorhabengebiet und im Um-
feld vorhanden, ein Vorkom-
men kann nicht ausgeschlos-
sen werden 

Beeinträchtigung kann nicht 
ausgeschlossen 

ja 

Steinkauz Grünlandreiche Kulturlandschaft 
mit einem guten Baumhöhlenan-
gebot, Streuobstwiesen 

Brutvorkommen, 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

Nachweis 2009 Nachweis 2019 geeignete Habitatstrukturen 
(Grünland, Baumreihen) im 
Vorhabengebiet und im Um-
feld vorhanden, ein Vorkom-
men ist bestätigt 

Beeinträchtigung kann nicht 
ausgeschlossen werden 

ja 

Uhu reich gegliederte, mit Felsen 
durchsetzte Waldlandschaften 
sowie Steinbrüche und Sandab-
grabungen 

Brutvorkommen, 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - keine geeigneten Habitatstruk-
turen (Steinbrüche, Waldbe-
stände) vorhanden, ein Vor-
kommen kann ausgeschlos-
sen werden 

Beeinträchtigung wird ausge-
schlossen 

nein 

Mäusebussard Äcker, Grünland, Kleingehölze, 
Waldränder, Horstbäume 

Brutvorkommen, 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - geeignete Habitatstrukturen 
(Äcker, Grünland) in Umfeld 
des Vorhabengebietes vor-
handen, ein Vorkommen kann 
nicht ausgeschlossen werden 

Beeinträchtigung kann nicht 
ausgeschlossen werden 

ja 

Bluthänfling offene mit Hecken, Sträucher 
oder jungen Koniferen bewach-
sene Flächen und einer samen-
tragenden Krautschicht 

Brutvorkommen, 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - geeignete Habitatstrukturen 
(offenes Gelände mit Hecken-
bewuchs) im Vorhabengebiet 
und im Umfeld vorhanden, ein 
Vorkommen kann nicht ausge-
schlossen werden 

Beeinträchtigung kann ausge-
schlossen werden 

nein 

Wachtel offene, gehölzarme Kulturland-
schaften mit ausgedehnten 
Ackerflächen, Weg- und Acker-
raine 

Brutvorkommen, 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - geeigneten Habitatstrukturen 
(gehölzarme Kulturlandschaft 
mit ausgedehnten Ackerflä-
chen) im UG nicht vorhanden, 
ein Vorkommen kann ausge-
schlossen werden 

Beeinträchtigung wird ausge-
schlossen 

nein 

Kuckuck Parklandschaften, Siedlungsrän-
der, Industriebrachen mit Klein-
gehölze und lichte Wälder 

Brutvorkommen, 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - geeignete Habitatstrukturen 
(Gehölzbestand, Saumstruktu-
ren) sind im Umfeld des Ug-
vorhanden, ein Vorkommen 
kann nicht ausgeschlossen 
werden 

Beeinträchtigung kann nicht 
ausgeschlossen werden 

ja 

Mehlschwalbe Nester an Gebäuden, Brücken 
usw., insektenreiche Gewässer 
und offene Agrarlandschaften 

Brutvorkommen, 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - geeignete Bruthabitate (Nist-
plätze an Gebäuden) sind im 
Umfeld des Vorhabengebietes 
vorhanden, ein Vorkommen 
kann nicht ausgeschlossen 
werden 

Beeinträchtigung kann ausge-
schlossen werden, da keine 
Gebäude beseitigt werden 

nein 
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Deutscher Name FIS – Abfrage 1) @LINFOS – Abfrage 2) Expertenbefragung 3) Potenzial-Analyse 4) Wirkfaktoren-Analyse ASP II  
erforderlich?  

Lebensraum Status im MTB-Q 
(3612/4) 

Status im UG Nachweis- 
jahr 

Status im UG Nachweis- 
jahr 

Kleinspecht Lichte Laub- und Mischwälder, 
Weich- und Hartholzauen mit ho-
hen Alt- und Totholzanteil, Sied-
lungsbereiche und strukturreiche 
Parkanlagen mit altem Baumbe-
stand, Höhlenbäume 

Brutvorkommen, 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - Keine geeigneten Habi-
tatstrukturen (Waldbestand) 
im Vorhabengebiet und im 
Umfeld vorhanden, ein Vor-
kommen kann nicht ausge-
schlossen werden 

Beeinträchtigung kann nicht 
ausgeschlossen werden 

ja  

Schwarzspecht Ausgedehnte Waldgebiete (v.a. 
alte Buchenwälder) mit hohem 
Totholzanteil, Feldgehölze, Höh-
lenbäume 

Brutvorkommen, 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - Keine geeignete Habitatstruk-
turen (Waldbestand) sind im 
Vorhabengebiet und im Um-
feld vorhanden, ein Vorkom-
men kann ausgeschlossen 
werden 

Beeinträchtigung wird ausge-
schlossen 

nein 

Turmfalke Strukturreiche Kulturlandschaf-
ten mit Acker, Dauergrünland 
und Brachen oft in Nähe 
menschlicher Siedlungen, Brut-
platz an Gebäuden, Felsen oder 
in alten Krähennestern  

Brutvorkommen, 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - Geeignete Brut- und Nah-
rungshabitate sind im Umfeld 
des UG vorhanden, ein Vor-
kommen kann nicht ausge-
schlossen werden  

Beeinträchtigung kann ausge-
schlossen werden, da keine 
Gebäude beseitigt werden 

nein 

Rauchschwalbe Extensiv genutzte bäuerliche 
Kulturlandschaft mit Acker, 
Grünland, Gewässer, Brutplatz 
in Gebäude (Viehställe, Hofge-
bäude) 

Brutvorkommen, 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - geeignete Bruthabitate (Brut-
plätze in Gebäuden) sind im 
Umfeld des UG vorhanden, 
ein Vorkommen kann nicht 
ausgeschlossen werden 

Beeinträchtigung kann ausge-
schlossen werden, da keine 
Gebäude beseitigt werden 

nein 

Großer Brachvogel Offene Grünlandgebiete mit ho-
hen Wasserständen, Feuchtwie-
sen, Ackerflächen 

Brutvorkommen, 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - keine geeigneten Habitatstruk-
turen (weiträumige Offenland-
schaften) vorhanden, ein Vor-
kommen kann ausgeschlos-
sen werden 

Beeinträchtigung wird ausge-
schlossen 

nein 

Pirol (Feucht-) Laubwald, Kleinge-
hölze 

Brutvorkommen, 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - Keine geeigneten Habi-
tatstrukturen (Gehölz-/Wald-
bestand) im UG und im Um-
feld vorhanden, ein Vorkom-
men kann ausgeschlossen 
werden 

Beeinträchtigung wird ausge-
schlossen 

nein 

Feldsperling Halboffene Agrarlandschaft mit 
Grünland, Feldgehölzen, Obst-
wiesen und Randbereiche ländli-
cher Siedlungen, Baumhöhlen 

Brutvorkommen, 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - geeignete Habitatstrukturen 
(Gehölzbestand, Baumhöhlen) 
sind im UG und im Umfeld 
vorhanden, ein Vorkommen 
kann nicht ausgeschlossen 
werden 

Beeinträchtigung kann nicht 
ausgeschlossen werden 

ja 

Rebhuhn Kleinräumig strukturierte Kultur-
landschaft mit vielfältig bewirt-
schafteten Ackerflächen, 
Säume, Brachen, Feld- und We-
geraine 

Brutvorkommen, 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - geeignete Habitatstrukturen 
(Kulurlandschaften) im UG 
vorhanden, ein Vorkommen 
kann nicht ausgeschlossen 
werden 

Beeinträchtigung kann nicht 
ausgeschlossen werden 

ja 
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Deutscher Name FIS – Abfrage 1) @LINFOS – Abfrage 2) Expertenbefragung 3) Potenzial-Analyse 4) Wirkfaktoren-Analyse ASP II  
erforderlich?  

Lebensraum Status im MTB-Q 
(3612/4) 

Status im UG Nachweis- 
jahr 

Status im UG Nachweis- 
jahr 

Gartenrotschwanz Reich strukturierte Dorfland-
schaften mit Obstwiesen, -wei-
den Feldgehölzen, Alleen und 
lichten alten Mischwäldern, Höh-
lenbäume 

Brutvorkommen, 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - Geeigneten Habitatstrukturen 
(Gehölzbestand, Grünland, 
Baumhöhlen) im Umfeld des 
UG vorhanden, ein Vorkom-
men kann nicht ausgeschlos-
sen werden  

Beeinträchtigung kann nicht 
ausgeschlossen werden 

ja 

Waldlaubsänger Alte Laub- und Mischwälder mit 
weitestgehend geschlossenem 
Kronendach und schwach aus-
geprägter Strauch- und Kraut-
schicht 

Brutvorkommen, 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - keine geeigneten Habitatstruk-
turen (Wälder) im Vorhaben-
gebiet und im Umfeld vorhan-
den, ein Vorkommen kann 
ausgeschlossen werden 

Beeinträchtigung wird ausge-
schlossen 

nein 

Girlitz Kulturlandschaft mit lockerem 
Baumbestand, Friedhöfe, Parks 
und Kleingartenanlagen 

Brutvorkommen, 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - geeignete Habitatstrukturen 
sind im UG und im Umfeld 
vorhanden, ein Vorkommen 
kann nicht ausgeschlossen 
werden 

Beeinträchtigung kann nicht 
ausgeschlossen werden 

ja 

Turteltaube offene, bis halboffene Parkland-
schaften mit einem Wechsel aus 
Agrarflächen und Gehölzen. 

Brutvorkommen, 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - geeignete Habitatstrukturen 
(Gehölzbestand, Baumhöhlen) 
sind im UG und im Umfeld 
vorhanden, ein Vorkommen 
kann nicht ausgeschlossen 
werden 

Beeinträchtigung kann nicht 
ausgeschlossen werden 

ja 

Waldkauz Reichstrukturierte Kulturland-
schaft mit lichten und lückigen 
Altholzbeständen in Laubwälder, 
Parkanlagen, Baumhöhlen 

Brutvorkommen, 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - Keine geeignete Habitatstruk-
turen (Gehölzbestand, Baum-
höhlen) im Vorhabengebiet 
und im Umfeld vorhanden, ein 
Vorkommen kann ausge-
schlossen werden 

Beeinträchtigung wird ausge-
schlossen 

nein  

Star Gebiete mit einem ausreichen-
den Angebot an Brutplätzen und 
angrenzenden offenen Flächen 
(feuchte Grasländer), Kulturfol-
ger 

Brutvorkommen, 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - geeignete Habitatstrukturen 
(Gehölzbestand) sind im Vor-
habengebiet und im Umfeld 
vorhanden, ein Vorkommen 
kann nicht ausgeschlossen 
werden 

Beeinträchtigung kann nicht 
ausgeschlossen werden 

ja 

Waldwasserläufer Rast- und Überwinterungsge-
biete sind Schlammflächen, 
Flachwasserbereiche an Gewäs-
serufern, gewässernahe über-
schwemmte Grünlandflächen 

Nachweis 
‚Rast/Wintervor-
kommen‘ ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - keine geeigneten Rasthabitate 
(überschwemmte Grünlandflä-
chen, Schlammflächen Flach-
wasserbereiche an Gewässer-
ufern) vorhanden, ein Vorkom-
men kann ausgeschlossen 
werden 

Beeinträchtigung wird ausge-
schlossen 

nein 

Schleiereule Halboffene Landschaften mit 
Kleingehölzen, Äckern, Grün-
land, Säumen und engem Kon-
takt zu Siedlungsbereichen, 
Brutplätze in Gebäude 

Brutvorkommen, 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - geeignete Bruthabitate (Ge-
bäude, Äcker, Grünland) sind 
im Umfeld des UG vorhanden, 
Vorkommen kann nicht ausge-
schlossen werden 

Beeinträchtigung kann nicht 
ausgeschlossen werden 

ja 
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Deutscher Name FIS – Abfrage 1) @LINFOS – Abfrage 2) Expertenbefragung 3) Potenzial-Analyse 4) Wirkfaktoren-Analyse ASP II  
erforderlich?  

Lebensraum Status im MTB-Q 
(3612/4) 

Status im UG Nachweis- 
jahr 

Status im UG Nachweis- 
jahr 

Kiebitz Offene Landschaften mit exten-
siv genutzte Feuchtwiesen und 
Äcker 

Brutvorkommen, 
Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - keine geeigneten Bruthabitate 
vorhanden, ein Vorkommen 
wird ausgeschlossen 

Beeinträchtigung wird ausge-
schlossen 

nein 

Kiebitz Offene Agrarflächen in den Nie-
derungen großer Flüsse, groß-
räumige Feuchtgrünlandberei-
che und Bördelandschaften 

Rast/Wintervor-
kommen, Nach-
weis ab 2000 vor-
handen 

kein Nachweis - kein Nachweis - keine geeigneten Rasthabitate 
vorhanden (Niederungen, 
Feuchtgrünland) ein Vorkom-
men wird ausgeschlossen  

Beeinträchtigung wird ausge-
schlossen 

nein 

Reptilien          

Schlingnatter Reich strukturierte Lebensräume 
mit Wechsel von Einzelbäumen, 
lockeren Gehölzgruppen sowie 
grasigen und vegetationsfreien 
Flächen 

Nachweis ab 2000 
vorhanden 

kein Nachweis - kein Nachweis - Keine geeigneten Habitate im 
Umfeld des Vorhabengebietes 
vorhanden. Vorkommen wird 
ausgeschlossen  

Beeinträchtigung wird ausge-
schlossen 

nein 

1) Datum der FIS-Abfrage: 25.06.2020, MTB-Q: 3611/4 Mettingen 

2) Datum der LINFOS-Abfrage: 26.06.2020;  

3) Expertenbefragung: Kreis Steinfurt, 29.06.2020 
4) Datum der Geländebegehung: 09.04.2020, 07.09.202
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5.6 Zusammenfassung der Ergebnisse der ASP Stufe I 

Im Rahmen der Vorprüfung konnten artenschutzrechtliche Verbote des § 44 BNatSchG für 

folgende planungsrelevante Arten nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden:  

Vögel: Feldlerche, Baumpieper, Steinkauz, Mäusebussard, Bluthänfling, Kuckuck, 

Kleinspecht, Feldsperling, Rebhuhn, Gartenrotschwanz, Girlitz, Turtel-

taube, Star, Schleiereule 

Fledermäuse: Breitflügelfledermaus, Teichfledermaus, Wasserfledermaus, Kleine Bartfle-

dermaus, Fransenfledermaus, Kleinabendsegler, Abendsegler, Rauhautfle-

dermaus, Zwergfledermaus, Braunes Langohr 

Amphibien: Kammmolch, Laubfrosch 

Darüber hinaus ist ein Vorkommen von besonders geschützten europäischen Vogelarten zu 

erwarten.  

Für die europäisch geschützten Arten weiterer Artengruppen (Amphibien, Reptilien, Weich-

tiere, Schmetterlinge, Käfer, Libellen) kann aufgrund des Verbreitungsareals, der Habitataus-

stattung sowie der zu erwartenden vorhabenbedingten Wirkfaktoren ein Eintreten der arten-

schutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG von vornherein ausge-

schlossen werden.  

Eine vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände (ASP Stufe II) wird hinsichtlich der Tier-

gruppen Vögel, Fledermäuse und Amphibien erforderlich. Die Prüfung wird auf der Grundlage 

von Bestandserfassungen Vögel (FLORE 2020), Fledermäuse (DONNING 2021) und Amphi-

bien (SCHÄFER 2021) durchgeführt.  
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6 ASP Stufe II: Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

Nach Auswertung der vorhandenen Daten aus der ASP Stufe I ergibt sich, dass die Daten aus 

ASP Stufe I nicht ausreichen, um den Eintritt der Zugriffsverbote nach § 44 (1) BNatSchG zu 

bestimmen. Zur weiteren Sachverhaltsermittlung der Artengruppe Vögel werden daher Be-

standserfassungen aus dem Jahr 2020 herangezogen (s. Kap.6.1). Des Weiteren wurde eine 

Überprüfung möglicher Quartier- und Transfer- Funktionsräume innerhalb des Geltungsberei-

ches des B-Planes im Jahr 2021 durchgeführt (s. Kap.6.2). Eine Bestandserfassung der Am-

phibien erfolgte im Jahr 2021, um Vorkommen von planungsrelevanten Amphibienarten im 

Plangebiet auszuschließen (s. Kap. 6.3).  

 

Abb. 14: Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Arten 
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6.1 Vögel 

6.1.1 Bestandserfassung und Bewertung 

Für die weitere Sachverhaltsermittlung für die Artengruppe Vögel wurde folgende Untersu-

chung berücksichtigt:  

 

6.1.1.1 Bestandserfassung 2020 

Es erfolgte eine avifaunistische Untersuchung im Zeitraum von April bis Juni 2020. In diesem 

Zeitraum fanden 6 morgendliche Kartierungen und 3 Begehungen zur Erhebung der nachtak-

tiven Vogelarten statt. Detaillierte Ergebnisse dieser Kartierung sind dem Gutachten „Brutvögel 

am Niestadtweg in der Gemeinde Mettingen (Kreis Steinfurt) im Jahr 2020“ von FLORE, B.-O. 

zu entnehmen.  

 

6.1.1.2 Ergebnisse 

Planungsrelevante Arten 

Es wurden folgende planungsrelevante Arten im UG erfasst: 

• Steinkauz (1 Reviere) 

• Gartenrotschwanz (1 Revier) 

 

Für diese Arten erfolgt eine einzelartbezogene Betrachtung.   

 

Alle einheimischen wildlebenden Vogelarten sind durch § 7 (2) 13 BNatSchG besonders ge-

schützt. Bei den nicht als planungsrelevant eingestuften europäischen Vogelarten kann auf-

grund der zu erwartenden vorhabenbedingten Wirkfaktoren durch geeignete Vermeidungs-

maßnahmen (Bauzeitenregelung) ein Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-

stände des § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgeschlossen werden. 

 

6.1.2 Vertiefte einzelartspezifische Bewertung, Maßnahmenkonzeption und Prüfung 

der Verbotstatbestände 

6.1.2.1 Steinkauz (Athene nocuta) 

Gefährdung, Verbreitung, Habitatansprüche 

Der Steinkauz ist in Nordrhein-Westfalen sowie bundesweit eine gefährdete Art (Rote Liste 

2016 NRW: 3, Rote Liste D: 3).  

In Nordrhein-Westfalen tritt der Steinkauz als mittelhäufiger Standvogel auf. Er besiedelt of-

fene, grünlandreiche Kulturlandschaften mit einem guten Höhlenangebot. Als Jagdgebiete 

werden kurzrasige Viehweiden sowie Streuobstgärten bevorzugt. Für die Bodenjagd ist eine 

niedrige Vegetation mit ausreichendem Nahrungsangebot von entscheidender Bedeutung. 

Reviere können eine Fläche von 5-30 ha beanspruchen. Der Steinkauz brütet in Höhlen und 



Gemeinde Mettingen, Bebauungsplanes Nr. 60 „Niestadtweg“ 

Fachbeitrag Artenschutz, Artenschutzprüfung (ASP) Seite 35 von 84 

LandPlan OS GmbH, Osnabrück November 2021 

Nischen, in Bäumen oder an Gebäuden. Nistkästen werden auch häufig angenommen. Stein-

käuze sind meist standorttreu und alte Bruthöhlen werden überwiegend wiederbenutzt. Die 

Brutzeit liegt in der Zeit von Anfang April bis Mitte Juli (MUNLV 2003). Die Fluchtdistanz des 

Steinkauzes gegenüber Annäherungen von Personen beträgt in exponierter Position ca. 50-

100 m und reduziert sich in getarnten Tageseinständen auf ca. 10 m (Bauer et al. 2012).  

Naturschutzfachliche Bewertung  

Bei der Untersuchung im Jahr 2020 konnte ein Revier des Steinkauzes östlich des geplanten 

Baugebietes festgestellt werden. Die Brutstätte befindet auf der Hofstätte Stienecker in einer 

Steinkauzröhre, die an einer Eiche befestigten ist. Die Höfstätte hat eine Größe von ca. 1,9 ha 

und gestaltet sich aus verschiedenen Bebauungen und größtenteils aus einer durch Bewei-

dung mit Schafen kurzrasig gehalten Grünlandfläche. Weitere Grünlandflächen befinden sich 

nördlich und westlich des geplanten Baugebietes. Das ansässige Steinkauzpaar weist eine 

hohe Reproduktionsrate auf, woraus zu schließen ist, dass sie ein ausreichendes Nahrungs-

angebot in ihrem Revier vorfinden. 

Konfliktanalyse 

Der Brutplatz befindet sich in relativer Nähe (ca. 80 m) zum Geltungsbereich des B-Planes, so 

dass baubedingte Störungen, die zur Aufgabe des Brutplatzes führen, nicht auszuschließen 

sind.  

Somit können baubedingte Störungen auch zu Tötungen von Individuen (Zerstörung von Eiern 

und Nestern) des Steinkauzes führen.  

Reviergrößen können beim Steinkauz stark variieren. Im Schnitt haben Steinkäuze eine Re-

viergröße von 5-30 ha. Während der Brutzeit und Jungvogelaufzucht halten sich die Vögel nah 

am Brutplatz auf und müssen hier eine ausreichende Nahrungsversorgung vorfinden. Nach 

der Brutzeit vergrößert sich das Revier wieder. Ackerflächen spielen aufgrund der geringen 

Beutetierdichte und schlechten Jagderfolgs in hochwachsenden Getreide- oder Maisackerflä-

chen eine untergeordnete Bedeutung (MUNLV 2003). Aufgrund dessen hat der Acker, der 

durch den B-Plan überplant wird, eine geringe Funktion als Nahrungshabitat für den Steinkauz. 

Wichtiger sind hingegen nahrungsreiche kurzrasige Grünlandbereiche (Bauer et al. 2012). 

Diese finden sich an der Hofstelle Stienecker sowie weitere Grünlandflächen nördlich und 

westlich des geplantes Baugebietes. Ob die Ackerfläche nach der Bebauung überflogen wird, 

ist nicht bekannt. Nach Aussage von Hr. Kimmel können die Steinkäuze die Grünlandflächen 

nördlich und westlich des Baugebietes durch die offen gehaltenen Flächen östlich des Bauge-

bietes und den zukünftig 16 m breiten, renaturierten Graben weiterhin erreichen. Deswegen 

ist zu erwarten, dass der Steinkauz auch nach der Bebauung der Ackerfläche genügend Nah-

rungshabitate vorfinden wird, so dass das Brutpaar an der Hofstelle Stienecker auch langfristig 

erhalten bleibt.  

Vorgesehene Vermeidungsmaßnahmen 

V 2  Durchführung der Erschließungsarbeiten und Baufeldräumung im Zeitraum von Mitte 

Juli bis Mitte März außerhalb der Hauptbrutzeit des Steinkauzes (oder ökologische 

Baubegleitung) 

Notwendige Erschließungsarbeiten und Baufeldräumung sind auch während der Brutzeit mög-

lich, wenn nach fachlicher Überprüfung (ökologische Baubegleitung) keine Brutvorkommen 
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(besetzte Nester oder Brutplätze) festgestellt wurden bzw. ein Eintreten der Verbotstatbe-

stände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 ausgeschlossen werden kann.  

Prognose der Verbotstatbestände  

Für den Steinkauz kann das Eintreten unter Einhaltung der Vermeidungsmaßnahme von Ver-

botstatbeständen des § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden. 

Es werden im Zuge dieses B-Plans keine CEF-Maßnahmen für den Steinkauz erforderlich. 

Trotzdem wird die Gemeinde Mettingen im Vorfeld der Ausweisung des nächsten angrenzen-

den B-Plans, wie in der 48. Änderung des Flächennutzungsplans vorgesehen, zwei neue 

Steinkauz-Nistplätze in zwei extensiv genutzten Grünlandflächen durch den Bau von Holz-

schuppen anlegen. Die Grünlandflächen befinden sich nördlich des geplanten Baugebietes in 

einer Entfernung von ca. 1,2 km. 

 

6.1.2.2 Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) 

Gefährdung, Verbreitung, Habitatansprüche 

Der Gartenrotschwanz ist in Nordrhein-Westfalen eine stark gefährdete Art (Rote Liste 2016 

NRW: 2). Bundesweit steht er auf der Vorwarnliste (Rote Liste D: V).  

Der Zugvogel tritt in Nordrhein-Westfalen immer seltener als Brutvogel auf. Er besiedelt lichte 

und aufgelockerte Altholzbestände in Wäldern, Waldrändern und -lichtungen, lichten Kiefern-

wäldern, Streuobstbeständen, Grünlandbereichen mit Kopfweidenreihen, halboffenen Heide-

landschaften bis hin zu Gärten, Parks und Friedhöfen. Zur Nahrungssuche werden Flächen 

mit schütterer Bodenvegetation bevorzugt. Reviere können eine Fläche von 5-30 ha beanspru-

chen. Der Gartenrotschwanz gilt als Brutorttreu und brütet in Höhlen und Nischen, in Bäumen 

oder an Gebäuden.  

Naturschutzfachliche Bewertung  

Während der Erfassung im Jahr 2020 wurde ein Brutvogelrevier im nordöstlichen Randbereich 

des UR aufgenommen. 

Konfliktanalyse 

Das Brutrevier des Gartenrotschwanzes liegt ca. 250 m außerhalb des Geltungsbereichs des 

B-Planes. Die vom dem B-Plan überplante Ackerfläche wird nicht als Nahrungsrevier genutzt. 

Baubedingte Tötungen von Individuen (Zerstörung von Eiern und Nestern) der o.g. Vogelart 

können nicht ausgeschlossen werden, da Bäume beseitigt werden müssen.  

Vorgesehene Vermeidungsmaßnahmen  

V 2 Durchführung der Erschließungsarbeiten und Baufeldräumung im Zeitraum von Mitte 

Juli bis Mitte März außerhalb der Hauptbrutzeit von Vogelarten (oder ökologische Bau-

begleitung) 

V 3  Fäll- und Rodungsarbeiten von Gehölzen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar 

außerhalb der Brutzeit von Vögeln 

Der Tötung von Individuen dieser Arten (hier Nestlinge) sowie der Zerstörung von Nestern mit 

Eiern kann mit einer Bauzeitenregelung begegnet werden. Die Beseitigung von Gehölzen 



Gemeinde Mettingen, Bebauungsplanes Nr. 60 „Niestadtweg“ 

Fachbeitrag Artenschutz, Artenschutzprüfung (ASP) Seite 37 von 84 

LandPlan OS GmbH, Osnabrück November 2021 

sollte demnach nur außerhalb der Brutzeit vorgenommen werden, also ausschließlich zwi-

schen 01. Oktober und 28. Februar. Hierdurch können Tötungen von Einzelindividuen im Zu-

sammenhang mit möglichen Brutplatzverlusten ausgeschlossen werden. 

Notwendige Erschließungsarbeiten und Baufeldräumung sind auch während der Brutzeit mög-

lich, wenn nach fachlicher Überprüfung (ökologische Baubegleitung) keine Brutvorkommen 

(besetzte Nester oder Brutplätze) festgestellt wurden bzw. ein Eintreten der Verbotstatbe-

stände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 ausgeschlossen werden kann.  

Prognose der Verbotstatbestände unter Berücksichtigung vorgesehener Maßnahmen 

Für den Gartenrotschwanz kann unter Einhaltung der vorgesehenen Vermeidungsmaßnahme 

das Eintreten von Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden. 

 

6.1.2.3 Allgemein verbreitete Brutvogelarten 

Hinsichtlich der im Untersuchungsgebiet potenziell vorkommenden, allgemein verbreiteten 

und häufigen Brutvogelarten (z.B. Zaunkönig, Heckenbraunelle, Rotkehlchen, Amsel, Sing-

drossel, Zilpzalp etc.) erfolgt eine zusammenfassende Prüfung der Verbotstatbestände. 

Konfliktanalyse 

Im Hinblick auf diese Brutvögel können in Teilbereichen, z.B. bei Bauarbeiten in direkter Nähe 

zu Gehölzbeständen oder bei ggf. erforderlicher Aufastung von Bäumen im Einschwenkbe-

reich der Zuwegung, bau- oder anlagebedingte Verluste von Brutplätzen nicht ausgeschlossen 

werden. Die durch das Vorhaben beanspruchten, potenziell als Nahrungshabitat und Brutre-

vier für diese Arten geeigneten Flächen sind jedoch im Verhältnis zur großräumig verbleiben-

den, nutzbaren Fläche im Umfeld des Vorhabenbereiches gering, so dass Ausweichmöglich-

keiten für die Arten existieren. Die verlorengegangenen Biotopflächen werden über die Ein-

griffsregelung ausgeglichen. Durch die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit können Tö-

tungen von Einzelindividuen im Zusammenhang mit möglichen Brutplatzverlusten ausge-

schlossen werden.  

Für die geplanten Fläche des B-Plans wird intensiv genutzte Ackerfläche in Anspruch genom-

men, die von einigen ubiquitären und ungefährdeten Vogelarten („Allerweltsarten“) genutzt 

werden könnten. Sehr wahrscheinlich werden diese Flächenverluste alleine bei keiner der „Al-

lerweltsarten“ zu einer Aufgabe von Revieren führen, da es sich nicht um essentiell notwendige 

Habitatbestandteile handelt. Außerdem sind sie in der Lage, auf andere Ackerflächen auszu-

weichen.  

Mögliche bau- und betriebsbedingte Störungen, insbesondere während der Brutzeiten, können 

zur Aufgabe von Bruten führen, so dass Tötungen von Individuen nicht ausgeschlossen wer-

den können. 

Vorgesehene Vermeidungsmaßnahmen  

V 2 Durchführung der Erschließungsarbeiten und Baufeldräumung im Zeitraum von Mitte 

Juli bis Mitte März außerhalb der Hauptbrutzeit von Vogelarten (oder ökologische Bau-

begleitung) 
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V 3 Fäll- und Rodungsarbeiten von Gehölzen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar 

außerhalb der Brutzeit von Vögeln 

Der Tötung von Individuen dieser Arten (hier Nestlinge) sowie der Zerstörung von Nestern mit 

Eiern kann mit einer Bauzeitenregelung begegnet werden. Die Beseitigung von Gehölzen 

sollte demnach nur außerhalb der Brutzeit vorgenommen werden, also ausschließlich zwi-

schen 01. Oktober und 28. Februar. Hierdurch können Tötungen von Einzelindividuen im Zu-

sammenhang mit möglichen Brutplatzverlusten ausgeschlossen werden. 

Notwendige Erschließungsarbeiten und Baufeldräumung sind auch während der Brutzeit mög-

lich, wenn nach fachlicher Überprüfung (ökologische Baubegleitung) keine Brutvorkommen 

(besetzte Nester oder Brutplätze) festgestellt wurden bzw. ein Eintreten der Verbotstatbe-

stände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 ausgeschlossen werden kann. 

Prognose der Verbotstatbestände  

Für allgemein verbreitete Brutvogelarten kann unter Einhaltung von Vermeidungsmaßnahmen 

(Bauzeitenregelung) das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG ausge-

schlossen werden.  

 

6.2 Fledermäuse 

Im Rahmen der Vorprüfung konnten artenschutzrechtliche Verbote des § 44 BNatSchG für 

folgende potenziell vorkommende planungsrelevante Arten nicht mit Sicherheit ausgeschlos-

sen werden: Breitflügelfledermaus, Teichfledermaus, Wasserfledermaus, Kleine Bartfleder-

maus, Fransenfledermaus, Kleinabendsegler, Abendsegler, Rauhautfledermaus, Zwergfleder-

maus, Braunes Langohr. 

Daher ist eine vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände (ASP Stufe II) durchzuführen.  

Zu dem Bebauungsplan Nr. 60 „Niestadtweg“ wurden bereits Kartierungen zu artenschutz-

rechtlichen Belangen durchgeführt (FLORE, 2020). Als für Fledermäuse relevante Strukturen 

wurden Höhlenbäume als potenzielle Quartierlebensräume und der linienhafte Baumbestand 

entlang des Niestadtweges als potenzielle Transferlinie festgestellt.  

Zusätzlich wurden die potenziellen Höhlenbäume im Februar 2021 auf das Vorhandensein von 

Höhlungen und anderen Strukturen (abgestorbene oder vorstehende Rinde, Spalten) mit 

Hubsteiger und Endoskopkamera im Februar 2021 untersucht. Es konnten zwei Bäume (Rot-

buche und Stieleiche) mit Habitatstrukturen nachgewiesen werden, an denen aber zum Zeit-

punkt der Untersuchung keine Spuren einer Besiedlung festgestellt wurden (MEYERROSE, 

2021). 

Zur Überprüfung der Quartier- und Transfer- Funktionsräume innerhalb des Geltungsberei-

ches des B-Planes wurde folgende Untersuchungen im Frühjahr, Sommer und Herbst 2021 

durchgeführt. 

 

  



Gemeinde Mettingen, Bebauungsplanes Nr. 60 „Niestadtweg“ 

Fachbeitrag Artenschutz, Artenschutzprüfung (ASP) Seite 39 von 84 

LandPlan OS GmbH, Osnabrück November 2021 

6.2.1 Bestandserfassung 

6.2.1.1 Methode 

Der Untersuchungsbereich umfasst die in Abbildung 15 dargestellte Fläche. Das Hauptaugen-

merk der Untersuchungen lag auf der Suche nach Quartieren in bereits vorab kartierten Ge-

hölzen (Abb. 16) und der Überprüfung der Bedeutung der Gehölze für den Transfer der Fle-

dermäuse. 

 

Abb. 15: Hauptuntersuchungsbereich entlang der eingezeichneten roten Linie; Der Standort der Horch-

kiste ist durch einen blauen Pfeil gekennzeichnet. 
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Abb. 16: Ergebniskarte einer im Jahr 2020 durchgeführten Baumhöhlenkartierung (FLORE 2020) 

 

Die Zeiten für die einzelnen Geländetermine sind in Tabelle 1 dargestellt. Alle Termine wurden 

bei möglichst gutem Wetter ohne Regen und ohne starken Wind durchgeführt. 

Tab. 4: Geländetermine 

Datum Tätigkeit Wetter 

26.05.2021 
Aktivitätskontrolle und Quartiersuche mit-
tels morgendlicher Beobachtung von 
Schwärmverhalten 

Bedeckung: 1/4 

Niederschlag: trocken,  

Wind: schwach windig, 

Temperatur Beginn – Ende: 12° – 08°C 
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Datum Tätigkeit Wetter 

16.06.2021 
Aktivitätskontrolle und Quartiersuche mit-
tels morgendlicher Beobachtung von 
Schwärmverhalten 

Bedeckung: 1/4 

Niederschlag: trocken,  

Wind: schwach windig, 

Temperatur Beginn – Ende: 18° – 14°C 

02.07.2021 
Aktivitätskontrolle und Quartiersuche mit-
tels morgendlicher Beobachtung von 
Schwärmverhalten 

Bedeckung: 0/4 

Niederschlag: trocken, stellenweise Nebelbildung 

Wind: windstill, 

Temperatur Beginn – Ende: 16° – 11°C 

13.07.2021 
Aktivitätskontrolle und Quartiersuche mit-
tels morgendlicher Beobachtung von 
Schwärmverhalten 

Bedeckung: 3/4 

Niederschlag: trocken 

Wind: schwach windig 

Temperatur Beginn – Ende: 16° – 14°C 

08.08.2021 
Aktivitätskontrolle und Quartiersuche mit-
tels morgendlicher Beobachtung von 
Schwärmverhalten 

Bedeckung: stark wechselnd 

Niederschlag: trocken 

Wind: mäßig windig 

Temperatur Beginn – Ende: 15° – 13°C 

26.08.2021 
Aktivitätskontrolle und Quartiersuche mit-
tels morgendlicher Beobachtung von 
Schwärmverhalten 

Bedeckung: 3/4 

Niederschlag: trocken 

Wind: schwach windig 

Temperatur Beginn – Ende: 14° – 12°C 

12.09.2021 
Abenddämmerung - Nacht 
Artenspektrum, Balz- und Paarungsquar-
tiere, ziehende Arten 

Bedeckung: 1/4 - 4/4 
Niederschlag: trocken 
Wind: schwach windig 
Temperatur Beginn – Ende: 19°C –18°C 

 

Detektormethode  

Fledermäuse nutzen zur Orientierung und zum Lokalisieren ihrer Beute das Echolot – Prinzip: 

Sie senden Ultraschalllaute aus und können anhand der von einem Objekt reflektierten Echos 

deren Größe, Form, Entfernung, Oberflächenbeschaffenheit und Bewegung bestimmen. Mit 

einem Ultraschalldetektor kann man diese Rufe für das menschliche Ohr hörbar machen. Da 

die ausgesendeten Ultraschallrufe der unterschiedlichen Arten artspezifische Charakteristika 

aufweisen, ist es möglich, die meisten Arten sicher zu unterscheiden. Hierfür werden sowohl 

der erste Höreindruck im Gelände als auch zeitgedehnte Aufnahmen der Rufe verwendet. Die 

zehnfach gedehnten Rufe werden dann mit Hilfe der Software „BatSound“ ausgewertet. Der 

Nachteil der Detektor - Methode besteht darin, dass sich einige Arten einer Erfassung dadurch 

entziehen, in dem sie in Abhängigkeit vom Gelände extrem leise orten. Außerdem sind einige 

Vertreter der Gattung Myotis nur bedingt zu unterscheiden (SKIBA 2009, BARATAUD 2015). 

Die Bestimmung von Arten mittels der Detektormethode erfordert darüber hinaus ein hohes 

Maß an Erfahrung, da alle Arten je nach Habitatstruktur, dem Zielobjekt, der Flugbewegung 

und weiteren Parametern ein großes Repertoire an verschiedenen Ruftypen aufweisen (vgl.: 

BACH & LIMPENS 2003). Im Wald mit dichter Unterholzvegetation ist die Detektormethode 

häufig ungeeignet, weil die Tiere hier in der Regel sehr leise orten und erst dann hörbar sind, 

wenn sie in der unmittelbaren Nähe des Beobachters fliegen. Somit sind hier weitere Metho-
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den erforderlich – in geeigneten Wäldern sind dies vor allem Methoden zum Fang von Fleder-

mäusen. Von Vorteil für eine genaue Artbestimmung ist auch die Flugbeobachtung der Tiere 

im Gelände, da von Flugverhalten, Aussehen und Größe in Verbindung mit der Rufanalyse 

bereits auf viele Arten geschlossen werden kann. Dies ist allerdings bei schnell vorüber flie-

genden Tieren oder in einer dichten Habitatstruktur häufig nicht möglich.  

Auf der Projektfläche wurden lediglich zur Auffindung von Sommerquartieren und Balz- und 

Paarungsquartieren Detektorbegehungen durchgeführt. Das Untersuchungsgebiet wurde hier-

für in langsamer Geschwindigkeit entlang einer zuvor anhand der Ergebnisse einer vorab er-

folgten Baumhöhlenkartierung (siehe Abbildung 2) begangen. Bei einem Detektor- oder Sicht-

kontakt zu einer Fledermaus wurden nach Möglichkeit folgende Parameter aufgenommen: Art, 

Aktivität (Jagd, Durchflug, Balz), Flughöhe, Flugrichtung und Flugverhalten. In der morgendli-

chen Schwärmzeit wurden besonders Bereiche mit Baumhöhlen beobachtet. Im Herbst wur-

den Sozialrufe von Fledermäusen als Hinweise auf mögliche Balz- und Paarungsquartiere 

oder auf so genannte Balzreviere gewertet. 

Der Verwendete Detektor war ein Echo – Meter Touch der Firma Wildlife-Acoustics. Der De-

tektor ermöglicht eine Detektierung des gesamten Frequenzspektrums und eine fortlaufende 

Speicherung der Fledermausrufe.   

 

Verwendung von Horchkisten  

Zur Einschätzung der Transferfunktion wurde eine Horchkiste des Typs Anabat - Express ein-

gesetzt. Der Standort ist in Abbildung 15 ersichtlich. 

 

6.2.1.2 Ergebnisse 

Vorgefundenes Artenspektrum 

Nachfolgend werden die im Untersuchungsraum vorgefundenen Arten und deren Schutzstatus 

tabellarisch aufgeführt. Auf Grund der Methodik kann das Artenspektrum nicht als vollständig 

angegeben werden. Die Betrachtung der folgenden, vorgefundenen Arten und die Betrachtung 

der nicht weiter bestimmten Vertreter der Gattung Myotis dürfte allerdings für die Einschätzung 

der Eingriffsfolgen ausreichen. 

Tab. 5: Nachgewiesene Arten, Rote Liste Status, gesetzlicher Schutz, Erhaltungszustand und Nach-

weis im Untersuchungsgebiet 

Art 

Rote Liste Gesetzlicher 
Schutz 

EHZ 

Nachweis im Untersuchungsgebiet  

NRW TL D BNatSchG FFH Methode Häufigkeit 

Gattung Myotis - - - §§ IV - Detektor, 
Sichtbeobachtung ++ 

Wasserfledermaus 
(Myotis daubentonii) G G – §§ IV G 

Gattung nachgewie-
sen - Art vermutlich 
anwesend 

? 
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Fransenfledermaus 
(Myotis nattererii) – – – §§ IV G 

Gattung nachgewie-
sen - Art vermutlich 
anwesend 

? 

Bartfledermäuse 

Große Bartfledermaus  

(Myotis brandtii) oder 

Kleine Bartfledermaus 

(Myotis mystacinus) 

V/V V/V - §§ IV U G 
Gattung nachgewie-
sen - Art vermutlich 
anwesend 

? 

Großer Abendsegler 
(Nyctalus noctula) 

re: R re: 
R 

V §§ IV G Detektor, 
Sichtbeobachtung +++ 

zi: V zi: 
V 

Zwergfledermaus 
(Pipistrellus pipistrellus) – – – §§ IV G Detektor, 

Sichtbeobachtung +++ 

Breitflügelfledermaus 
(Eptesicus serotinus) 2 2 3 §§ IV G(-) Detektor  +++ 

Braunes Langohr 
(Plecotus auritus) G G 3 §§ IV G 

Kein Nachweis aber 
auf Grund der 
Struktur zu erwarten 

? 

Systematik und Nomenklatur nach DIETZ et al. (2007) 

NRW bzw. TL = Rote Liste Nordrhein-Westfalen bzw. TL = Tiefland (MEINIG et al. 2011), D = Rote Liste 
Deutschland (MEINIG et al. 2020): 
 0 = Ausgestorben oder verschollen; 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, 
 R = Extrem selten/durch extreme Seltenheit (potentiell) gefährdet; G = Gefährdung unbekannten  Aus-
maßes; V = Vorwarnliste; – = ungefährdet; D = Daten unzureichend; re = reproduzierend; zi =  ziehend 

BNatSchG = §7 (2) Nr. 13/14 Bundesnaturschutzgesetz (Fassung 1.3.2010): §§ = europarechtlich streng  
 geschützt 

FFH = EU-Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
vom 21.05.1992: Anhang II = Arten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutz-
gebiete ausgewiesen werden müssen; Anhang IV = streng zu schützende Arten 

EHZ= Erhaltungszustand in NRW in der atlantischen Region für „planungsrelevante Arten“ (KAISER 2020): 
 G = günstig, U = ungünstig/unzureichend, S = ungünstig/schlecht, (-) sich verschlechternd, (+) sich 
 verbessernd 

Häufigkeit: + = Einzelkontakte, ++ = regelmäßig nachgewiesen, +++ = regelmäßig und in größerer Anzahl  
 nachgewiesen, ? = Häufigkeit unbekannt 

 

Artmonografien und Ergebnis der Detektorkartierung 

Gattung Myotis 

Die Gattung Myotis wurde vor allem im Westen des Untersuchungsgebietes vorgefunden. Da-

bei ist anzunehmen, dass am Gehölzbestand am Niestadtweg hauptsächlich gejagt wurde. 

Auch als Transferlinie ist der Gehölzbestand für die Gattung von Bedeutung. Die festgestellten 

Individuen können mit hoher Wahrscheinlichkeit den folgenden Arten zugeordnet werden. 

Wasserfledermaus (Myotis daubentonii)  

Die Art ist fernab von größeren Wasserflächen am einfachsten über Netzfänge nachzuweisen, 

während hier akustische Nachweise schwierig sind. Üblicherweise jagt die Wasserfledermaus 
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dicht über der Oberfläche von Gewässern, wobei bevorzugt glatte Wasseroberflächen mit ei-

nem großen Angebot an Zuckmücken aufgesucht werden (DIETZ 1998). Im Emsland werden 

nach eigenen Beobachtungen manchmal aber auch kleinste Gewässer andauernd und regel-

mäßig bejagt. DIETZ et al. (2007) nennen als weitere geeignete Jagdlebensräume Wälder, 

Parks, Streuobstwiesen und Grünland. Wochenstuben befinden sich vor allem in Baumhöhlen 

und Fledermauskästen. Es werden aber auch Spalten an Bauwerken (z. B. Dehnungsfugen 

an Brücken) besiedelt und Männchenquartiere befinden sich häufiger an und in Gebäuden 

(DIETZ et al. 2007). Nach MESCHEDE & RUDOLPH (2004) und in Übereinstimmung mit DIETZ et 

al. (2007) beträgt die durchschnittliche Entfernung zwischen Jagdgebieten und Quartierstand-

orten unter 2,5 km. Die Wege zwischen Quartier und Jagdlebensraum werden in der Regel 

entlang von Leitlinien beflogen (DIETZ et al. 2007). Quartiere werden im Normalfall zwar regel-

mäßig gewechselt, allerdings nur innerhalb eines traditionell genutzten Baumbestandes mit 

einer bestimmten Anzahl an Höhlen (DIETZ 1998; MESCHEDE & RUDOLPH 2004), wobei insbe-

sondere nach dem Flüggewerden der Jungtiere auch eine Durchmischung der Geschlechter 

stattfindet.  

Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 

Fransenfledermäuse jagen saisonal bedingt in unterschiedlichsten Lebensräumen. Streuobst-

wiesen und Gewässer gehören ebenso zu den Jagdhabitaten wie Wälder, wobei auch Nadel-

wälder genutzt werden (TRAPPMANN 2005). Die Nahrungssuche umfasst alle Straten der Ge-

hölze wobei die Jagdstrategie das Gleaning (also das Ablesen der Nahrung von Substraten 

wie Blattoberflächen und Zweigen) ist (PETERSEN et al. 2004). Die Jagdgebiete sind zwischen 

170 und 580 ha groß. Darin werden bis zu 6 Teiljagdlebensräume mit einer Größe zwischen 2 

– 10 ha bejagt; die Entfernung zwischen Quartier und Jagdlebensraum beträgt bis zu 4 km 

(DIETZ et al. 2007).  

Als Quartiere werden von der Fransenfledermaus Viehställe und Baumhöhlen genutzt 

(PETERSEN et al. 2004). Auch Fledermauskästen machen einen großen Anteil der Quartiere 

aus, wobei auch Wochenstuben in Fledermauskästen zu finden sind (MESCHEDE & RUDOLPH, 

eigene Beobachtungen). Quartierwechsel der Art kommen häufig vor, wobei auch die Zusam-

mensetzung der Kolonien einem stetigen Wechsel unterliegt (DIETZ et al. 2007). Winterquar-

tiere der Fransenfledermaus werden erst in der zweiten Novemberhälfte bezogen (MESCHEDE 

& HELLER 2000). Für die Überwinterung werden in der Regel unterirdische Quartiere wie Höh-

len, Keller Stollen, Eisenbahntunnel etc. genutzt (Meschede & Rudolph 2004). Die Gefähr-

dungsursachen der Art ergeben sich aufgrund des ausgeprägten Quartierwechselverhaltens; 

die Art benötigt immer eine ausreichende Anzahl an Baumhöhlen in Wäldern (MESCHEDE & 

HELLER 2000).  

Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus)  

Die Kleine Bartfledermaus unterscheidet sich in den Habitatansprüchen deutlich von ihrer 

Schwesterart M. brandtii: In Mitteleuropa werden offene und halboffene Landschaften mit ein-

zelnen Gehölzbeständen und Hecken bevorzugt, Wälder werden aber ebenfalls angenommen. 

KRAPP (2011) nennt strukturreiche, offene Landschaften mit Fließgewässern als bedeutsam 

für die Ausübung der Jagdaktivität. Zudem weist er auf die relativ große Flexibilität der Art 

bezüglich ihres Lebensraumes hin. Anders als bei M. brandtii werden von M. mystacinus nur 
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selten Baumhöhlen als Quartier gewählt. Stattdessen werden als Sommerquartiere häufig 

Spalten an Häusern (Fensterläden, Wandverkleidungen, Fugen und Risse), Spalten hinter lo-

ser Rinde oder an Jagdkanzeln bezogen (DIETZ et al. 2007). Die Überwinterung der Art findet 

in unterirdischen Räumen mit geringen Temperaturen (knapp über dem Gefrierpunkt) und ho-

her Luftfeuchtigkeit statt (KRAPP 2011).  

Bezüglich der zwischen dem Quartier und den Jagdhabitaten zurückgelegten Distanz ist die 

Kleine Bartfledermaus eher ein Kurzstreckenflieger. PETERSEN et al. (2004) nennen eine Ent-

fernung von bis zu 650 m zwischen den Teillebensräumen Quartier und Jagdhabitat. Dagegen 

nennen DIETZ et al. (2007) eine Entfernung von bis zu 2,8 km und die Nutzung von bis zu 12 

Teiljagdlebensräumen.  

Große Bartfledermaus (Myotis brandtii)   

Die Art kommt vor allem in Wäldern auf Lichtungen und Waldwegen, an Waldrändern und 

seltener auch in Ortschaften oder auf Wiesen vor. DIETZ et al. (2007) nennen Wälder und 

Gewässer für die Art als wichtigste Lebensraumelemente. (BRAUN & DIETERLEN 2003) nennen 

flächige Feuchtezonen um Gewässer als wichtigere Lebensraumelemente im Vergleich zu of-

fenen Wasserflächen. Auch KRAPP (2011) betont die enge Bindung an Wald und die Nähe von 

Gewässern. Quartiere und Wochenstubenquartiere werden sowohl in Gebäuden, vor allem in 

Spaltenquartieren auf Dachböden, als auch in Baumspalten (zum Beispiel hinter abstehender 

Rinde), Baumhöhlen oder Nistkästen gefunden (DIETZ et al. 2007, KRAPP, 2011). Nach BRAUN 

& DIETERLEN (2003) und MESCHEDE & HELLER (2000) nehmen Quartiere in Baumhöhlen mög-

licherweise dann einen größeren Anteil ein, wenn genügend höhlenreiche Althölzer vorhanden 

sind. Winterquartiere werden, wie bei den meisten Fledermausarten üblich unterirdisch bezo-

gen, wobei die Überwinterungszeit zwischen Oktober und März/April stattfindet (KRAPP 2011). 

Der Nahrungserwerb findet im wendigen Flug in Flughöhen von bodennah bis in Wipfelhöhe 

statt. Hierfür werden bis zu 12 Jagdhabitate im Radius von bis zu 2,5 km um das Quartier 

beflogen (DIETZ et al. 2007). DENSE & RAHMEL (in MESCHEDE & HELLER 2000) weisen mit Hilfe 

der Telemetrie eine Entfernung von 12 km zwischen Jagdlebensraum und Quartier nach. Völlig 

offene Landschaftsteile werden von der Art gemieden. Freiflächen werden lediglich beim 

Transferflug zwischen unterschiedlichen Teillebensräumen überflogen (BRAUN & DIETERLEN 

2003).  

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula)  

In der Regel jagen die Tiere im freien Luftraum nach Zweiflüglern, Mücken und Schnaken, 

sowie Köcherfliegen und Eintagsfliegen. Jagdgebiete können mehr als 10 km von Quartieren 

entfernt liegen. DÜRR et al. (2007) nennen Entfernungen zwischen Quartier und Jagdlebens-

raum zwischen 2,5 und maximal 26 km. Die Jagdhabitate werden regelmäßig nach einem 

wiederkehrenden Muster abgeflogen (MESCHEDE & HELLER 2000). Charakteristika der Jagd-

habitate sind Hindernisfreiheit und eine hohe Insektendichte. Bejagt werden nahezu alle Land-

schaftstypen (DIETZ et al. 2007) wobei selbst Mülldeponien einen attraktiven Jagdlebensraum 

für die Art darstellen (SCHORR 2002). Eine Bevorzugung von langsam fließenden oder stehen-

den Gewässern wird in KRAPP (2011) erwähnt. 

Sommerquartiere werden von der Art vor allem in Baumhöhlen (gerne in Laubbäumen) bezo-

gen. Seltene Ausnahmen scheinen aber in Form von Quartieren auf Dachböden vorkommen 
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(KRAPP 2011). Ob diese im Kaukasus gemachte Beobachtung auf andere Gebiete übertragbar 

ist, ist jedoch fraglich. Entsprechend der Bevorzugung von Baumhöhlen befinden sich Quar-

tiere in Wäldern (bevorzugt Laubwäldern), Parks und anderen Gehölzen (PETERSEN et al. 

2004) sowie auch in kleineren Feldgehölzen mit Tot- oder Altholzanteil (eigene Beobachtung). 

In Wochenstuben wechseln einzelne Individuen häufig zwischen den dem Wochenstubenver-

band zugehörigen Höhlenverbund. Auch Männchengesellschaften wechseln regelmäßig ihre 

Quartierbäume. In Paarungsgebieten müssen möglichst viele Quartiere in räumlicher Nähe 

(Hörweite der Balzrufe) zueinander existieren (PETERSEN et al. 2004). Die Quartiere befinden 

sich in den meisten Fällen in der Nähe zum Waldrand oder zu Lichtungen (KRAPP 2011). 

Ergebnisse  

Der Große Abendsegler wurde im Gebiet mehrfach teils auch intensiv und anhaltend jagend 

beobachtet. Da die Art ihre Jagdlebensräume sehr großräumig nutzt, kann kein direkter räum-

licher Bezug zum UG festgestellt werden. 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus)  

Nach BAAGØE (2001) bewohnt die Breitflügelfledermaus hauptsächlich gehölzreiche, parkar-

tige Landschaften im Tiefland mit einem hohen Grünlandanteil. Sommerquartiere und Wo-

chenstuben befinden sich in Gebäuden, nicht selten auch an Neubauten. Im Siedlungsbereich 

ist sie nach der Zwergfledermaus vermutlich immer noch die häufigste Art. Der Verbreitungs-

schwerpunkt liegt in Nordwestdeutschland, und entsprechend ist die Art im nördlichen Müns-

terland, im Osnabrücker Land und dem Emsland weit verbreitet und kommt hier nach eigenen 

Beobachtungen regelmäßig in allen geeigneten Habitaten vor. 

Ein mehrmaliger Quartierwechsel während des Sommers kommt vor (BOYE et al. 1999), 

scheint aber eher eine Ausnahme zu sein (DIETZ et al. 2007). Aus dem Emsland sind Wochen-

stubenquartiere mit über 30 Individuen bekannt, die seit vielen Jahren genutzt werden 

(KLÜPPEL-HELLMANN mdl. Mitt.). Jagdhabitate befinden sich entlang alter Gehölzbestände und 

Einzelbäume, im Wald (MESCHEDE & HELLER 2000), an Waldrändern und Gewässerufern und 

auch im besiedelten Bereich (DIETZ et al. 2007). Zudem jagt die Art sehr häufig über Grünland 

(PETERSEN et al. 2004), nach eigenen Beobachtungen vor allem mit Beweidung durch Kühe 

oder Pferde. Lampen werden wegen der umherschwirrenden Insektenschwärme gezielt von 

der Art angeflogen (MESCHEDE & RUDOLPH 2004). Bei der Verfolgung von Beutetieren können 

die Tiere Sturzflüge bis fast auf den Boden ausführen (KRAPP 2011), was sie empfindlich für 

Kollisionen mit Fahrzeugen macht. Insbesondere um Wochenstuben herum ist die Entfernung 

zu den Jagdlebensräumen relativ begrenzt. In der Regel beträgt der Radius um das Quartier 

ca. 3 – 4,5 km, in Ausnahmefällen aber auch bis zu 12 km. Dabei werden bis zu zehn ver-

schiedene Jagdlebensräume angeflogen (DIETZ et al. 2007; MESCHEDE & RUDOLPH 2004).  

Ergebnisse  

Die Breitflügelfledermaus wurde mehrmals, vor allem im westlichen Teil des Untersuchungs-

gebietes mit starken Jagdaktivitäten per Detektor nachgewiesen. Die Gehölze entlang des 

Niestadtweges haben nur eine geringe Funktion als Transferlinie für diese Art.   
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Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Die Zwergfledermaus ist die häufigste Fledermausart Deutschlands (SIMON et al. 2004). 

Zwergfledermäuse sind bezüglich der Nahrungswahl sehr flexibel (DIETZ et al. 2007; 

MESCHEDE & RUDOLPH 2004). Einen größeren Anteil am Beutespektrum haben Zweiflügler, 

insbesondere Zuckmücken und Fliegen bis zu einer Größe von ca. 10 mm.  

Die Jagdhabitate der Zwergfledermaus befinden sich sowohl innerhalb dicht besiedelter 

Wohngebiete auch von Großstädten als auch im ländlichen Raum. Gerne werden aufgelo-

ckerte Waldbereiche, Hecken, strukturreiche Wiesen und Brachen, Parks und Gärten, Gewäs-

ser sowie Straßenlaternen zum Beutefang genutzt (SKIBA 2009). Größere Freilandflächen so 

wie dichte Stangenhölzer werden von der Zwergfledermaus gemieden (KRAPP 2011). Auf-

grund der außerordentlichen Flexibilität der Tiere bezüglich der Auswahl ihrer Jagdhabitate 

eignen sich viele Strukturen als Jagdhabitat, besonders aber Grenzstrukturen wie Gehölzrän-

der, Wege, Hecken und Gewässerufer. MESCHEDE & RUDOLPH (2004) stellten in Bayern 60% 

aller jagenden Zwergfledermäuse in Gewässernähe, 21% in Siedlungen und 15% in Wäldern 

und Gehölzen fest.  

Die Jagdlebensräume befinden sich häufig in einem Radius von ca. 2 km um das Quartier, der 

Aktionsraum eines Tieres kann bis zu 50 ha umfassen (PETERSEN et al. 2004). Damit besitzt 

die Art einen für Fledermäuse relativ kleinen Aktionsraum. Die Quartiere befinden sich häufig 

in Gebäuden, doch werden insbesondere von Einzeltieren auch Nistkästen, Baumhöhlen und 

Baumspalten genutzt. Wochenstuben befinden sich nach MESCHEDE & RUDOLPH (2004) vor 

allem in Wohngebäuden und hier häufig in Einfamilienhäusern, was nach eigenen Beobach-

tungen auch in Nordwestdeutschland zu beobachten ist. Die Wochenstubenverbände führen 

regelmäßig Quartierwechsel durch. Die Überwinterung findet in der Regel in unterirdischen 

Quartieren statt (PETERSEN et al. 2004); es wurde aber auch eine Überwinterung in Baumhöh-

len festgestellt (KRAPP 2011).  

Die Art gilt in Deutschland als ungefährdet, der Erhaltungszustand in der atlantischen Region 

ist „günstig“ und es existieren zahlreiche Wochenstuben (KAISER 2010). So konnte bei eigenen 

Untersuchungen in zwölf nordwestdeutschen Gebieten mit durchschnittlich fünf Standorten 

kein einziger Standort ohne Beobachtungen von Zwergfledermäusen festgestellt werden.  

Ergebnisse  

Die Zwergfledermaus kommt im Untersuchungsgebiet teils mit starken Jagdaktivitäten, auch 

mit intensiver Balzaktivität vor. Die Aktivität der Art ist insgesamt als „sehr hoch“ zu bewerten. 

Schwerpunkt der Beobachtungen ist der linienhafte Gehölzbestand im Westen des Untersu-

chungsgebietes entlang des Niestadtweges. Teils wurde der linienhafte Gehölzbe-stand als 

Transferlinie genutzt. 

Braunes Langohr (Plecotus auritus) 

Die Trennung von Braunem Langohr (Plecotus auritus) und Grauem Langohr (Plecotus aus-

triacus) mit Hilfe von bioakustischen Methoden ist nicht möglich. Bereits in wenigen Metern 

Entfernung ist ein Braunes Langohr im Regelfall mit dem Detektor nicht mehr wahrzunehmen. 

Aus diesem Grund sind die Tiere auch in den allermeisten Detektorkartierungen stark unterre-

präsentiert. Das Graue Langohr kann in dieser Untersuchung nahezu vollkommen ausge-

schlossen werden, da das Untersuchungsgebiet einige hundert Kilometer von der bekannten 
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Verbreitungsgrenze des Grauen Langohrs entfernt ist (vgl. WINDELN 2005). Das Braune Lang-

ohr jagt vornehmlich in lichten Waldstrukturen, ist aber auch jagend im strukturreichen Offen-

land zu finden. Flächen in großer Ferne zu Wäldern werden allerdings gemieden. Als „Gleaner“ 

(Substratableser von Blattoberflächen etc.) orten Braune Langohren ihrer Jagdweise ange-

passt extrem leise. Bereits in > 3 - 7 Metern Entfernung ist ein Braunes Langohr im Regelfall 

mit dem Detektor nicht mehr wahrzunehmen (SKIBA 2009). Aus diesem Grund sind die Tiere 

auch in den allermeisten Detektorkartierungen stark unterrepräsentiert. Zum Beutespektrum 

gehören Zweiflügler, Heuschrecken, Wanzen, flugunfähige Gliedertiere wie Weberknechte 

und Raupen (DIETZ et al. 2007). Quartiere des Braunen Langohrs sind im Sommer in Baum-

höhlen, aber auch in Gebäuden (KRAPP 2011), im Winter in Kellern, Höhlen, Bergwerksstollen 

und Dachböden lokalisiert. Wochenstuben in Bäumen oder Fledermauskästen wechseln re-

gelmäßig alle 1 – 4 Tage das Quartier (PETERSEN et al. 2004). Jagdgebiete werden in unmit-

telbarer Umgebung zum Quartier genutzt. So wurden in zwei Telemetriestudien in Deutschland 

Entfernungen zwischen Quartier und Jagdhabitat von wenigen hundert Metern und 1,5 km 

festgestellt (MESCHEDE & HELLER 2000). DENSE (mdl. Mitteilung) telemetrierte ein laktierendes 

Weibchen in Lingen und fand die Wochenstube in ca. 3,5 km Entfernung vom Fangplatz. Die 

Kernjagdgebiete liegen in einem maximalen Radius von 1500 m um das Quartier und haben 

eine Größe von 0,75 – 1,5 ha (PETERSEN et al. 2004). 

Da die Art ihre Beute von den Blättern der Gehölze abliest, wird ihr Verbreitungsmuster stark 

von der Gehölzverteilung bestimmt (MESCHEDE & RUDOLPH 2004). Somit ist im Untersu-

chungsgebiet vor allen im Randbereich mit der Art zu rechnen.  Quartiere der Art sind ohne 

Telemetrie häufig schwer zu finden. Im Untersuchungsraum sind sie aber in Baumhöhlen zu 

erwarten. Von Kollisionen an WEA ist die Art nicht betroffen (vgl. DÜRR 2016). 

Ergebnisse im UG 

Die Art wurde im Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen. Da die Untersuchungszeit auf das 

Finden von Quartieren ausgerichtet war, ist nicht damit zu rechnen, dass unauffällige Arten, 

wie das Braune Langohr erfasst werden können. Auf Grund der sehr guten Eignung des UG 

für die Art, ist von einem Vorkommen auszugehen. 
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Ergebnisse der Horchkistenerfassung 

Tab. 6:  Ergebnisse der Horchkistenerfassung in Rufsequenzen pro Erfassungsnacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Horchkistenerfassung hat zu keinen zusätzlichen Erkenntnissen geführt, da die Aktivitäten 

durch Jagdaktivität der vorkommenden Arten geprägt wurden. Diese überlagerte sämtliche 

Transferbewegungen. Somit wird für die Einschätzung der Bedeutung des linienhaften Ge-

hölzbestandes auf die Ergebnisse der Beobachtungen aus der Detektorerfassung zurückge-

griffen. Die Aktivitäten sind durchweg als "hoch" einzuordnen. 
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26.05.2021 13 5 27 65 9 

16.06.2021 3 7 34 125 6 

02.07.2021 5 9 41 99 5 

13.07.2021 3 11 23 82 6 

08.08.2021 1 13 19 159 3 

26.08.2021 - 1 2 65 11 

12.09.2021 - - 3 41 2 
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6.2.2 Bewertung der Untersuchungsergebnisse 

Die Abbildung 17 stellt die per Detektor ermittelten Fledermausaktivitäten dar, welche im Zuge 

der Quartiersuche festgestellt wurden. Sie sind nicht als Ergebnis einer vollständigen Detek-

torerfassung anzusehen, da nur in den Morgenstunden auf Schwärmverhalten geachtet wurde 

und in der Septemberbegehung auf mögliche Balz- und Paarungsquartiere. Bei dem Untersu-

chungsgebiet ist vor allem in den Bereichen mit großer Rufdichte von einem überdurchschnitt-

lich wertvollen Jagdlebensraum auszugehen.  

 

Abb. 17: Verteilung der Fundpunkte im Untersuchungsgebiet. Die Heatmap zeigt anhand der Intensität 

der roten Farbe die Flächenanteile, mit der größten Verdichtung von Fledermausrufen. 

 

Die genaue Artenzahl von Fundpunkten lässt sich auf Grund der Methodik nicht festlegen, da 

hierfür längere Begehungen erforderlich gewesen wären.  
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Tab. 7: Kriterien zur Festlegung der Raumnutzung von Fledermäusen 

Raumnutzung Kriterien 

Jagdlebensraum 

Beobachtung von Individuen bei der länger anhaltenden 

Ausübung von Jagdverhalten.  

Regelmäßiges Detektieren von Feeding Buzzes (erhöhte 

Rufraten und charakteristischer Frequenzverlauf bei jagen-

den Tieren; vgl. SKIBA 2009). 

Flugstrasse 
Mehrfache Beobachtung von mindestens zwei Individuen 

auf bestimmten Flugwegen. 

Quartierverdacht/Quartiervorkommen 

Auffälliges Schwärmverhalten an einem potenziellen Baum- 

oder Gebäudequartier. 

Sozialrufe oder Balz von einem stationären Punkt. 

Tiere fliegen scheinbar aus einem Quartier, ohne dass der 

Ausflug durch eine Öffnung direkt beobachtbar ist.  

Quartier wurde anhand von Balz aus einer Baumhöhle oder 

ein- und ausfliegender Tiere eindeutig identifiziert 

 

6.2.2.1 Jagdhabitate 

Als Jagdhabitat einer Art wird jeder Standort bezeichnet, an dem Jagdverhalten beobachtet 

wurde. Als Kennzeichen hierfür dienen vor allem die so genannten Feeding- Buzzes (kurzfris-

tige und deutlich im Detektor wahrnehmbare Erhöhung der Rufrate und der Ruffrequenz), aber 

auch spezifisches das Jagdverhalten kennzeichnendes Flugverhalten. Intensive Jagdaktivität, 

vor allem von Zwerg- und Breitflügelfledermäusen wurde vor allem im westlichen Abschnitt 

des Untersuchungsgebietes vorgefunden. Die ebenfalls sehr starke Jagdaktivität des Großen 

Abendseglers hat dagegen nur einen schwachen Raumbezug, da die Art sehr großflächig jagt. 

Die Jagdaktivitäten der weiteren Arten (Gattung Myotis) sind ebenfalls im Westen konzentriert.  

 

6.2.2.2 Quartierstandorte (Sommerquartiere) 

Sommerquartiere wurden nicht im UG gefunden. Das Vorkommen von Einzelquartieren in den 

Baumhöhlen ist insgesamt nicht vollständig auszuschließen, zumal genügend geeignete 

Baumhöhlen vorhanden sind.  

 

6.2.2.3 Quartierstandorte (Balzquartiere) 

Balzquartiere wurden nicht gefunden. In dem in Abbildung 17 als „Dunkelraum“ dargestellten 

Bereich wurde allerdings verstärkt Sozialrufaktivität (Balz) der Zwergfledermaus vorgefunden. 
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6.2.2.4 Winterquartiere 

Winterquartiere des Großer Abendseglers können in den Baumhöhlen nicht ausgeschlossen 

werden. Die weiteren, nicht nachgewiesenen aber potenziell vorkommende Arten Rauhaut-

fledermaus und Kleiner Abendsegler sind ebenfalls als mögliche Überwinterer in Baumhöhlen 

zu erwarten. 

 

6.2.2.5 Flugstraßen 

Eine eindeutige Flugstraße konnte im Untersuchungsgebiet nicht festgestellt werden. Am 

Siedlungsrand im Osten des Untersuchungsgebietes wurden mehrfach bis zu sechs aus der 

Siedlung in das Untersuchungsgebiet fliegende Zwergfledermäuse beobachtet. Der weitere 

Verlauf der Transferflüge konnte nicht festgestellt werden. Somit ist aber insgesamt mit einer 

Transfernutzung entlang der linienhaften Gehölze, insbesondere an der Wallhecke am 

Niestadtweg, zu rechnen. 

 

6.2.3 Vertiefte einzelartspezifische Bewertung, Maßnahmenkonzeption und Prüfung 

der Verbotstatbestände 

Im Rahmen der Überprüfung der Quartier- und Transfer- Funktionsräume konnten folgende 

Arten sicher nachgewiesen werden: Breitflügelfledermaus, Großer Abendsegler und Zwergfle-

dermaus sowie die Gattung Myotis. Von der Gattung Myotis waren folgende Arten im UG an-

wesend: Wasserfledermaus, Fransenfledermaus, Kleine Bartfledermaus und Große Bartfle-

dermaus. 

Aufgrund der Habitatausstattung im UG ist mit dem Vorkommen des Braunen Langohres zu 

rechnen.  

Für diese Arten wird eine vertiefende einzelartspezifische Betrachtung durchgeführt. 

 

6.2.3.1 Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Konfliktanalyse 

Im UG wurden keine Quartiere der Breitflügelfledermaus festgestellt. Durch den Bebauungs-

plan wird es somit zu keinen Quartierverlusten und zu keinen Tötungen von Individuen kom-

men.  

Die Wallhecke mit alten Eichen entlang des Niestadtweges hat für die Breitflügelfledermaus 

eine geringe Funktion als Transferlinie. Die Wallhecke wird im B-Plan mit einer Breite von 3,5 

bis 5,0 m angegeben. Die geringe Funktion der Wallhecke für Transferflüge der Breitflügelfle-

dermaus bleibt weiterhin bestehen, da mit der Baugrenze ein Abstand von mindestens 6 m 

vom Fuß der Wallhecke und mindestens 9 m vom Stamm der alten Eichen eingehalten wird. 

Zudem ragen die Baumkronen weit über die festgesetzte Traufhöhe von 6,50 m und die fest-

gesetzte Firsthöhe von 8,50 m hinaus.  
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Auch Störungen durch Außenbeleuchtungen können weitestgehend durch die Verwendung 

von insekten- und fledermausfreundlichen Leuchtmitteln, Positionierung der Lampen und der 

Beleuchtungsdauer vermieden werden (s. B-Plan, Hinweis Nr. 10). 

Prognose der Verbotstatbestände  

Hinsichtlich der Breitflügelfledermaus treten keine Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

ein. 

 

6.2.3.2 Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Konfliktanalyse 

Im UG wurden keine Quartiere des Großen Abendseglers festgestellt. Durch den Bebauungs-

plan kann es zu Verlusten von Tagesquartieren und somit zu einer Tötung von Individuen 

kommen, da 4 Bäume im Süden des Geltungsbereiches des B-Planes (1 Eiche Ø 70 cm und 

3 Eschen Ø 40 cm) gefällt werden müssen.  

Der Große Abendsegler nutzte die Flächen im Geltungsbereich des B-Planes intensiv und 

anhaltend zur Jagd. Da die Art ihre Jagdlebensräume großräumig nutzt, verliert die Art durch 

die Bebauung der Flächen keinen essenziellen Nahrungsraum. 

Die Wallhecke hat für den Großen Abendsegler keine besondere Bedeutung. Auch Störungen 

durch Außenbeleuchtungen können weitestgehend durch die Verwendung von insekten- und 

fledermausfreundlichen Leuchtmitteln, Positionierung der Lampen und der Beleuchtungsdauer 

vermieden werden (s. B-Plan, Hinweis Nr. 10). 

Vorgesehene Vermeidungsmaßnahme 

V1 Fäll- und Rodungsarbeiten von Bäumen mit einer potenziellen Quartierfunktion für  

Fledermäuse im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar außerhalb der Aktivitätsphase, 

Kontrolle auf besetzte Quartiere vor den Fällarbeiten durch einen Fledermausexperten. 

Prognose der Verbotstatbestände  

Hinsichtlich des Großen Abendseglers treten unter Einhaltung der vorgesehenen Vermei-

dungsmaßnahme keine Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG ein. 

 

6.2.3.3 Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Konfliktanalyse 

Im UG wurden keine Quartiere der Zwergfledermaus festgestellt. Durch den Bebauungs-plan 

kann es zu Verlusten von Tagesquartieren und somit zu einer Tötung von Individuen kommen, 

da 4 Bäume im Süden des Geltungsbereiches des B-Planes (1 Eiche Ø 70 cm und 3 Eschen 

Ø 40 cm) gefällt werden müssen. 

Die Wallhecke mit alten Eichen entlang des Niestadtweges hat für die Zwergfledermaus eine 

Funktion als Transferlinie. Die Wallhecke wird im B-Plan mit einer Breite von 3,5 bis 5,0 m 

angegeben. Die Funktion der Wallhecke für Transferflüge der Zwergfledermaus bleibt weiter-

hin bestehen, da mit der Baugrenze ein Abstand von mindestens 6 m vom Fuß der Wallhecke 
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und mindestens 9 m vom Stamm der alten Eichen eingehalten wird. Zudem ragen die Baum-

kronen weit über die festgesetzte Traufhöhe von 6,50 m und die festgesetzte Firsthöhe von 

8,50 m hinaus.  

Auch Störungen durch Außenbeleuchtungen können weitestgehend durch die Verwendung 

von insekten- und fledermausfreundlichen Leuchtmitteln, Positionierung der Lampen und der 

Beleuchtungsdauer vermieden werden (s. B-Plan, Hinweis Nr. 10). 

Vorgesehene Vermeidungsmaßnahme 

V1 Fäll- und Rodungsarbeiten von Bäumen mit einer potenziellen Quartierfunktion für  

Fledermäuse im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar außerhalb der Aktivitätsphase, 

Kontrolle auf besetzte Quartiere vor den Fällarbeiten durch einen Fledermausexperten. 

Prognose der Verbotstatbestände  

Hinsichtlich der Zwergfledermaus treten unter Einhaltung der vorgesehenen Vermeidungs-

maßnahme keine Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG ein. 

 

6.2.3.4 Gattung Myotis 

Konfliktanalyse 

Im UG wurden keine Quartiere von Myotis-Arten festgestellt. Durch den Bebauungsplan kann 

es zu Verlusten von Tagesquartieren und somit zu einer Tötung von Individuen kommen, da 4 

Bäume im Süden des Geltungsbereiches des B-Planes (1 Eiche Ø 70 cm und 3 Eschen Ø 40 

cm) gefällt werden müssen. 

Die Wallhecke mit alten Eichen entlang des Niestadtweges hat für die Myotis-Arten eine Funk-

tion als Transferlinie. Die Wallhecke wird im B-Plan mit einer Breite von 3,5 bis 5,0 m angege-

ben. Die Funktion der Wallhecke für Transferflüge der Myotis-Arten bleibt weiterhin bestehen, 

da mit der Baugrenze ein Abstand von mindestens 6 m vom Fuß der Wallhecke und mindes-

tens 9 m vom Stamm der alten Eichen eingehalten wird. Zudem ragen die Baumkronen weit 

über die festgesetzte Traufhöhe von 6,50 m und die festgesetzte Firsthöhe von 8,50 m hinaus.  

Auch Störungen durch Außenbeleuchtungen können weitestgehend durch die Verwendung 

von insekten- und fledermausfreundlichen Leuchtmitteln, Positionierung der Lampen und der 

Beleuchtungsdauer vermieden werden (s. B-Plan, Hinweis Nr. 10). 

Vorgesehene Vermeidungsmaßnahme 

V1 Fäll- und Rodungsarbeiten von Bäumen mit einer potenziellen Quartierfunktion für  

Fledermäuse im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar außerhalb der Aktivitätsphase, 

Kontrolle auf besetzte Quartiere vor den Fällarbeiten durch einen Fledermausexperten. 

Prognose der Verbotstatbestände  

Hinsichtlich der Myotis-Arten treten unter Einhaltung der vorgesehenen Vermeidungsmaß-

nahme keine Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG ein. 
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6.2.3.5 Braunes Langohr (Plecotus auritus) 

Konfliktanalyse 

Das Braune Langohr wurde im UG nicht nachgewiesen. Von einem Vorkommen ist aber aus-

zugehen. Da im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes 4 Bäume im Süden des Gel-

tungsbereiches des B-Planes (1 Eiche Ø 70 cm und 3 Eschen Ø 40 cm) gefällt werden müs-

sen, kann ein Individuenverlust nicht ausgeschlossen werden. 

Störungen durch Außenbeleuchtungen können weitestgehend durch die Verwendung von in-

sekten- und fledermausfreundlichen Leuchtmitteln, Positionierung der Lampen und der Be-

leuchtungsdauer vermieden werden (s. B-Plan, Hinweis Nr. 10). 

Ein Verlust essenzieller Nahrungshabitate wird durch die Bebauung der Ackerflächen nicht 

erwartet.  

Vorgesehene Vermeidungsmaßnahme 

V1 Fäll- und Rodungsarbeiten von Bäumen mit einer potenziellen Quartierfunktion für  

Fledermäuse im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar außerhalb der Aktivitätsphase, 

Kontrolle auf besetzte Quartiere vor den Fällarbeiten durch einen Fledermausexperten. 

Prognose der Verbotstatbestände  

Hinsichtlich des Braunen Langohres treten unter Einhaltung der vorgesehenen Vermeidungs-

maßnahme keine Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG ein. 

 

6.3 Amphibien 

Aufgrund der Habitatausstattung im Umfeld des Geltungsbereiches des B-Planes und insbe-

sondere durch die zwei temporären Kleingewässer in einem Grünland auf der Hofstätte Stien-

ecker können Vorkommen von planungsrelevanten Amphibien z.B. Kammmolch, Laubfrosch 

nicht ausgeschlossen werden.  

Daher ist eine vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände (ASP Stufe II) durchzuführen. 

Um Vorkommen von planungsrelevanten Amphibienarten im Plangebiet auszuschließen, 

wurde im Jahr 2021 eine Erfassung des Amphibienbestandes in den beiden Kleingewässern 

durchgeführt.  

 

6.3.1 Aufgabenstellung 

In der näheren Umgebung des Plangebiets sind mehrere Stillgewässer vorhanden. Bei den 

nächstgelegenen handelt es sich um einen Gartenteich mit Fischbesatz (rd. 50 m von der 

westlichen Plangebietsgrenze entfernt) und um zwei fischfreie, auf einem Grünland angelegte 

Kleingewässer (rd. 15 – 20 m von der östlichen Plangebietsgrenze entfernt; s. auch Abb. 16). 

Nach Einschätzung der uNB (Stellungnahme vom 2.2.2021) kann zumindest bei den letzteren 

beiden Gewässern nicht ausgeschlossen werden, dass es sich hier um eine Fortpflanzungs-

stätte europarechtlich streng geschützter Amphibien, insbesondere vom Kammmolch, handelt. 

Sollte dies der Fall sein, können Verstöße gegen artenschutzrechtliche Verbote im Zuge der 
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Erschließungsarbeiten und der anschließenden Bebauung des Plangebiets nicht ausgeschlos-

sen werden.  

 

Abb. 18:  Übersichtskarte zur Lage des Plangebiets und der untersuchten Gewässer (blauer Kreis) am 

 nordwestlichen Siedlungsrand von Mettingen 

 

6.3.2 Bestandserfassung 

6.3.2.1 Methode 

Um sowohl früh- als auch spätlaichende Arten zu erfassen, sind die beiden Gewässer (s. Abb. 

16) mehrmals zwischen dem 20.3. und dem 10.6.2021 unter Anwendung verschiedener Nach-

weismethoden aufgesucht worden. Die sieben durchgeführten Termine fanden am 20.3. (tags-

über: Sichtbeobachtungen, Verhören), 30.3. (nachts: Ableuchten, Verhören), 19./20.4. (Reu-

senexposition), 26.4. (nachts: Ableuchten, Verhören), 16./17.5. (Reusenexposition), 1.6. 

(nachts: Ableuchten, Verhören, Klangattrappe) und 10.6. (tagsüber: Sichtbeobachtungen, Ver-

hören) statt. Die große zeitliche Lücke im Mai lag an der in diesem Monat ungewöhnlich 

schlechten Witterung mit niedrigen Temperaturen und geringer Sonnenscheindauer (DWD 

2021a).  

Beim nächtlichen Ableuchten wurde ein lichtstarker Strahler mit Rotfilter benutzt, wobei die 

Uferbereiche mit Watstiefeln begangen worden sind. Zum effektiveren Nachweis von Wasser-

fröschen kam eine Klangattrappe mit den Paarungsrufen zur Anwendung. Auf ein großflächi-

ges und mit einer starken Beeinträchtigung einhergehendes Abkeschern konnte aufgrund aus-

reichender Erfassungsbedingungen und des zweimaligen Einsatzes von Reusen verzichtet 

werden.  

Bei den verwendeten Reusen handelte es sich um schwimmende Eimerreusen nach ORTMANN 

mit jeweils sechs Öffnungen und Flaschenreusen mit jeweils einer Öffnung (vgl. HACHTEL ET 

AL. 2020), wobei die Öffnungsweite der Trichter bei beiden Typen 8,5 cm betrug. Ergänzend 

erfolgte beim zweiten Expositionstermin der Einsatz von Beutelboxreusen (vgl. BODINGBAUER 
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& SCHLÜPMANN 2020), deren jeweils fünf Öffnungen eine Weite von 8 cm aufwiesen. Die Ex-

position erfolgte jeweils für eine Nacht vom späten Nachmittag bzw. frühen Abend bis zum 

darauffolgenden Vormittag (Anhang II: Fotos 3, 4). Anzahl und Typ der eingesetzten Reusen-

fallen wurden anhand der vorliegenden Gewässergrößen und –strukturen (vgl. Anhang 9.2 

und Anhang 9.3) festgelegt (Tabelle 5). 

Tab. 8: Anzahl der ausgebrachten Reusen 

Gewässer Leerungstermine 

Eimerreusen 

(jeweils 6 Öff-

nungen) 

Beutelboxreusen 

(jeweils 5 Öffnun-

gen) 

Flaschenreusen 

(jeweils eine 

Öffnung) 

Summe der 

Reusenöff-

nungen 

1 
1. Termin 19./20.04.2021 7 0 14 56 

2. Termin 16./17.05.2021 7 2 14 66 

2 
1. Termin 19./20.04.2021 4 0 10 34 

2. Termin 16./17.05.2021 4 0 10 34 

 

Eine exakte Differenzierung von Wasserfröschen (Seefrosch, Kleiner Wasserfrosch, Teich-

frosch) brauchte nicht vorgenommen zu werden, weil sich im Laufe der Untersuchung keine 

Hinweise auf eine Reproduktionsgemeinschaft ergeben haben (s. Kap. 6.3.3.1). Bei der Be-

stimmung über morphologisch-morphometrische Daten z. B. nach MUTZ (2009) geht es haupt-

sächlich um den Nachweis des europarechtlich streng geschützten Kleinen Wasserfroschs 

(Pelophylax lessonae), der optisch-akustisch nicht mit hinreichender Sicherheit nachzuweisen 

ist. Für den Nachweis des Seefroschs (Pelophylax ridibunda) dagegen reicht die Heranzie-

hung der typischen Paarungsrufe (PLÖTNER 2010).  

 

Abb. 19: Genaue Lage und Bezeichnung der untersuchten Gewässer 
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6.3.2.2 Ergebnisse 

In den untersuchten Gewässern sind mit Bergmolch, Teichmolch und Teichfrosch insgesamt 

drei Amphibienarten festgestellt worden (Tabelle 6; Rohdaten siehe Anhang 9.2), wobei der 

Teichfrosch trotz seines Hybridcharakters hier ebenfalls als Art bezeichnet wird und die Be-

stimmung auch nur aus Plausibilitätsgründen erfolgt ist (vgl. Kapitel 3.1). Die drei Arten sind 

ausschließlich in Gewässer Nr. 1 festgestellt worden. Gewässer Nr. 2 war nicht von Amphibien 

besiedelt. 

Keine dieser Arten wird in der nordrhein-westfälischen oder bundesweiten Roten Liste geführt. 

Es handelt sich darüber hinaus auch nicht um europarechtlich streng geschützte, planungsre-

levante Amphibien. 

Ein Reproduktionsnachweis ist bei keiner Art erfolgt. Bei Berg- und Teichmolch wird er aber 

für wahrscheinlich erachtet, beim Teichfrosch dagegen ausgeschlossen (vgl. Kapitel 6.3.3.1). 

 

Tab. 9: Nachgewiesene Amphibienarten in den untersuchten Gewässern mit Angaben zur Gefähr-

dung, zum gesetzlichen Schutz und zum Fortpflanzungsnachweis 

Art 

Rote Liste Gesetzlicher Schutz 
EHZ 

atl. 

Fortpflanzungsnachweis bzw. -hinweis 

in den angegebenen Gewässern über ... 

NW WT D BNatSchG FFH Adulte 
Eier, Larven, 

Metamorphlinge 

Bergmolch 

(Ichthyosaura alpestris) 
– – – § – # Nr. 1 – 

Teichmolch 

(Lissotriton vulgaris) 
– – – § – # Nr. 1 – 

Teichfrosch 

(Pelophylax „esculentus“) 
– – – § – # – – 

Nomenklatur und deutsche Namen nach GLANDT (2010) 

NW bzw. WT = Rote Liste Nordrhein-Westfalen bzw. Westfälisches Tiefland (SCHLÜPMANN et al. 2011b), D = Rote Liste 
Deutschland (KÜHNEL et al. 2009): 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, G = Gefährdung unbe-
kannten Ausmaßes, V = zurückgehend, Arten der Vorwarnliste; D = Daten unzureichend, – = ungefährdet  

BNatSchG = §7 (2) Nr. 13/14 Bundesnaturschutzgesetz (Fassung 1.3.2010): §§ = streng geschützt (EU-weit); § = besonders 
 geschützt 

FFH = EU-Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen vom 21.05.1992: 
 Anhang II = Arten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen 
 werden müssen; Anhang IV = streng zu schützende Arten 

EHZ atl. = Erhaltungszustand in NRW in der atlantischen Region für „planungsrelevante Arten“ (KAISER 2020): G = günstig,  
 U = unzureichend, S = schlecht, (-) sich verschlechternd, (+) sich verbessernd, # = keine Einstufung/Bezeichnung 
 möglich oder vorgenommen 

Rohdaten siehe Anhang 9.2 

 

6.3.3 Naturschutzfachliche Bewertung 

6.3.3.1 Arten und Gewässer 

Der Bergmolch ist eine der häufigsten Amphibienarten in Nordrhein-Westfalen. Wegen der 

Präferenz bewaldeter Landschaften zeigt er im Hügel- und Bergland ein nahezu geschlosse-

nes Verbreitungsbild, im Tiefland dagegen ist eine Auflösung des Areals zu erkennen 

(HACHTEL 2011). Im Kreis Steinfurt ist der Bergmolch zumindest außerhalb der Gebiete mit 
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überwiegend sandigem Boden weit verbreitet (vgl. KRONSHAGE 1995). Die Art bewohnt vor-

wiegend kühlere Gewässer, die sich auch vollkommen beschattet innerhalb von Wäldern be-

finden können. Dabei hat er einen sehr geringen Anspruch an die submerse Vegetationsstruk-

tur und für die Ablage von Eiern ist bereits Falllaub ausreichend (HACHTEL 2011; MARTENS 

1987).  

Der Bergmolch ist ausschließlich in Gewässer Nr. 1 nachgewiesen worden. An den beiden 

Terminen der Reusenexposition sind jeweils acht Individuen gefangen worden. Dies ist auch 

die maximal festgestellt Anzahl an Adulten, da das Ausleuchten keine Beobachtungen er-

brachte.  

Der Einsatz von Reusen steigert die Nachweiswahrscheinlichkeit bei Molchen erheblich, aber 

auch mit ihnen wird nur ein Teil der sich im Gewässer aufhaltenden Tiere erfasst. Zudem ist 

die Erfassungseffektivität u. a. vom Reusentyp, der Anzahl der Reusenöffnungen, von der Ge-

wässerbeschaffenheit, der Art und der Lernfähigkeit der Tiere abhängig und es wird nicht die 

reale Abundanz, sondern strenggenommen nur die Aktivitätsdichte ermittelt (BOCK et al. 2009; 

BÜLOW 2001; SCHLÜPMANN 2009; WEDDELING 2013; ZURYBIDA & SCHLÜPMANN 2020). Bei-

spielsweise wird beim Kammmolch davon ausgegangen, dass die durch Reusen festgestellten 

Maximalwerte ungefähr ein Zehntel der (mit einen Fangzaun) ermittelten Gesamtpopulation 

entsprechen (HAACKS et al. 2009; SCHMIDT et al. 2006), was im Wesentlichen vermutlich auch 

auf andere Molcharten zutrifft. Der tatsächliche Bergmolchbestand in Gewässer Nr. 1 war folg-

lich deutlich höher als der durch Reusen ermittelte Wert. Auf Grundlage der Anzahl an Adulten 

sowie unter Berücksichtigung der Gewässergröße und der Anzahl an Reusenöffnungen und 

der Tatsache, dass beim nächtlichen Ausleuchten keine Molche gesichtet wurden, hat es sich 

um eine sehr kleine Fortpflanzungsgemeinschaft gehandelt. Dass kein Fortpflanzungserfolg 

ermittelt werden konnte, lag nicht nur an einer aufgrund der Größe der Population geringen 

Nachweiswahrscheinlichkeit von Larven, sondern auch an der vermutlich durch das sehr kalte 

Frühjahr verzögerten Fortpflanzungsphase (DWD 2021b). 

 

Der Teichmolch ist die häufigste Molchart Nordrhein-Westfalens und weist nur in den Hochla-

gen deutliche Verbreitungslücken auf. Dies ist v. a. im Zusammenhang mit einem gegenüber 

dem Bergmolch höheren Wärmebedürfnis zu sehen. Der Teichmolch bevorzugt besonnte und 

pflanzenreiche Gewässer der offenen Landschaft, ist aber insgesamt verhältnismäßig an-

spruchslos und belegt von allen einheimischen Molchen die größte Spanne an Gewässertypen 

(SCHMIDTLER & FRANZEN 2004; THIESMEIER et al. 2011). In Kombination mit der näheren Um-

gebung stellten die untersuchten Gewässer also typische Reproduktionsstätten der Art dar (s. 

Kapitel 6.3.3.2). Es war deshalb überraschend, dass die Art hier gegenüber dem Bergmolch 

zurücktrat und überhaupt so selten war.  

Es ist lediglich ein einziges Individuum nachgewiesen worden, und zwar bei der ersten Reu-

senexposition in Gewässer Nr. 1. Es ist also davon auszugehen, dass die Art hier einen extrem 

kleinen Bestand aufweist, sich aber in Hinblick auf die günstige Gewässerstruktur erfolgreich 

fortpflanzen kann.  
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Der Teichfrosch gehört der Gruppe der Wasserfrösche an, zu der in Mitteleuropa auch der 

Kleine Wasserfrosch (Pelophylax lessonae) und der Seefrosch (Pelophylax ridibunda) zählen. 

Dabei handelt es sich um zwei Arten (Seefrosch, Kleiner Wasserfrosch) und ihren Hybriden 

(Teichfrosch). Aufgrund besonderer Fortpflanzungsmodi kann sich auch der Hybride fortpflan-

zen und dabei erhalten, was dazu geführt hat, dass alle drei Formen über ganz Mitteleuropa 

verbreitet sind und keine klassische Hybridzone ausgebildet ist (GÜNTHER 1990). Die Schwie-

rigkeit bei Bestandserfassungen besteht darin, diese drei Formen im Gelände anzusprechen. 

Dies kann mit großen Einschränkungen über die Paarungsrufe erfolgen, wenn möglich sollten 

aber morphologische Parameter erhoben werden. Aufgrund weiterer Faktoren (Triploidie, Int-

rogression) verbleiben im Einzelfall aber auch dann noch Unsicherheiten, so dass eine end-

gültige Diagnose nur über die aufwändige Untersuchung z. B. des Erbguts gelingen kann 

(SCHLÜPMANN 2021; SCHMIDT & HACHTEL 2011).  

Im vorliegenden Fall ist auf eine Erfassung morphologischer Parameter verzichtet worden. 

Ausschlaggebend dafür war, dass lediglich beim letzten Termin nur vier zudem nicht rufende 

Wasserfrösche beobachtet worden sind und somit kein Hinweis auf eine Reproduktionsge-

meinschaft vorlag. Dazu kommt. dass der Kleine Wasserfrosch in einer Fortpflanzungsgemein-

schaft zumeist nicht die häufigere Form und oft sogar ausgesprochen selten ist (MUTZ 2006; 

MUTZ 2009; TECKER et al. 2017). Zum einigermaßen sicheren Nachweis dieser Art muss also 

ein genügend großer Stichprobenumfang zusammenkommen (vgl. PLÖTNER 2018; TECKER et 

al. 2017), was aber hier nicht möglich gewesen wäre.  

Es wird also von der allerwahrscheinlichsten Situation ausgegangen, dass es sich bei den in 

Gewässer Nr. 1 registrierten Wasserfröschen um den Teichfrosch gehandelt hat. Teichfrösche 

sind allgemein sehr migrationsfreudig und gehören daher oft zu den ersten Bewohnern neu 

angelegter Gewässer. Aus diesem Grund werden sie auch häufig in Gewässern angetroffen, 

die vermutlich nicht oder nicht jährlich der Fortpflanzung dienen (GÜNTHER 1996; SCHMIDT & 

HACHTEL 2011). Reproduktionsgewässer gibt es offenbar in der näheren Umgebung. So sind 

rufende Wasserfrösche am 1.6. in nordwestlicher Richtung gehört worden, wo sich jenseits 

des Niestadtwegs ein Gartenteich befindet (vgl. Kapitel 6.3.1). 

Aufgrund der allgemein als schwierig angesehenen Bestimmbarkeit wurden die drei Wasser-

froschformen vor allem früher häufig nicht differenziert (z. B. SCHLÜPMANN 2021). Aus diesem 

Grund sind auch keine exakten Verbreitungskarten für Nordrhein-Westfalen verfügbar. Da der 

Teichfrosch jedoch anspruchsloser ist als seine Elternarten und auch alleine vorkommen kann, 

dürfte die Gesamtverbreitung aller Wasserfrösche in etwa auch auf den Teichfrosch alleine 

zutreffen. Demnach gehört er zu den häufigeren Amphibien des nordrhein-westfälischen Tief-

lands und ist hier weit verbreitet. Die Spanne an Laichgewässertypen ist groß, wobei langfris-

tige Wasserführung, eine wenigstens teilweise Besonnung, das Vorhandensein flacher Ufer-

regionen und eine dichtere Ufer- und Schwimmblattvegetation wichtige Habitatqualitäten dar-

stellen (SCHMIDT & HACHTEL 2011). Der Teichfrosch hat eine ähnliche Lebensweise wie die 

Elternarten, scheint hier aber eine Mittelstellung einzunehmen. So ist er deutlich weniger an 

einen Gewässeraufenthalt gebunden als der Seefrosch, verbringt hier aber mehr Zeit als der 

Kleine Wasserfrosch (vgl. GÜNTHER 1990).  
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Das Gewässer Nr. 1 wies mit Bergmolch, Teichmolch und Teichfrosch eine sehr artenarme 

Amphibiengemeinschaft auf, zumal sich der Teichfrosch hier mit Sicherheit nicht fortgepflanzt 

hat. Von den für das Messtischblatt 3612 (in dessen 4. Quadranten das Untersuchungsgebiet 

liegt) nach 1980 gemeldeten autochthonen Arten Feuersalamander, Kammmolch, Knoblauch-

kröte, Kreuzkröte, Erdkröte, Laubfrosch, Moorfrosch und Grasfrosch (vgl. ARBEITSKREIS 

AMPHIBIEN UND REPTILIEN IN NORDRHEIN-WESTFALEN 2011) konnten im Rahmen dieser Unter-

suchung keine Nachweise erbracht werden. Während Feuersalamander, Kreuzkröte und 

Moorfrosch hier aus ökofaunistischen Gründen von vornherein nicht zu erwarten waren, boten 

sich für Kammmolch, Knoblauchkröte, Erdkröte, Laubfrosch und Grasfrosch prinzipiell geeig-

nete Fortpflanzungsmöglichkeiten. Bei Knoblauchkröte und Laubfrosch kann allgemein noch 

ihre Seltenheit in diesem Gebiet als Ursache herangezogen werden, während bei Kamm-

molch, Erdkröte und Grasfrosch sehr wahrscheinlich die defizitäre Ausstattung des Landle-

bensraums als maßgebliche Ursache infrage kommt (s. Kapitel 6.3.3.2).  

Das vollständige Fehlen von Amphibien in Gewässer Nr. 2 liegt an der zu kurzfristigen Was-

serführung. Selbst im niederschlagreichen Frühjahr des Untersuchungsjahrs war hier gegen 

Ende der Erfassung Anfang Juni kaum noch freies Wasser vorhanden (Anhang 9.3: Foto 6). 

In den zurückliegenden, deutlich trockeneren Jahren und auch früher schon in manchen Jah-

ren muss das Gewässer bereits im Mai zumindest vorübergehend vollständig trocken gewesen 

sein.  

 

6.3.3.2 Lebensraumverbund 

Das Laichgewässer macht einen zentralen Teil im Leben von Amphibien aus, aber der zeitliche 

Anteil, den die Tiere hier nach ihrer Metamorphose verbringen, ist bei den meisten Arten relativ 

gering (vgl. Übersicht bei GLANDT 1986). Im Extremfall - wie bei Feuersalamander und Ge-

burtshelferkröte - wird das Laichgewässer nur aufgesucht, um hier die Larven abzusetzen. 

Erdkröte und Grasfrosch verweilen länger im Wasser, da hier häufig die Partnerfindung erfolgt. 

Und Molche können sich mehrere Wochen bis einige Monate im Wasser aufhalten, da sie in 

dieser Zeit auch Nahrung zu sich nehmen. Ein Teil der Wasserfrösche und hier besonders der 

Seefrosch leben ganzjährig in Gewässern. Die räumliche Trennung von Laichgewässer und 

Landlebensraum in Verbindung mit der artspezifisch unterschiedlich ausgeprägten Laichplatz-

treue führt zwangsläufig zu den bekannten gerichteten Ortswechseln, die als saisonale Wan-

derungen (Migrationen) bezeichnet werden. Dabei repräsentiert die Erdkröte das „klassische“ 

Wanderschema bei Amphibien (vgl. GLANDT 1986). Weitere Ortswechsel finden bei der Ab-

wanderung adulter und frisch metamorphosierter bzw. juveniler Tiere vom Laichgewässer statt 

sowie beim Aufsuchen von Winterquartieren und durch ungerichtete Bewegungen innerhalb 

des Landlebensraums (GLANDT 1986; KNEITZ 1998; VEITH & KLEIN 1996).  

Die bei diesen Wanderungen zurückgelegten Wegstrecken können bei Froschlurchen mit 

mehreren Kilometern besonders hoch sein, aber auch bei Molchen sind Entfernungen von 

über einen Kilometer nachgewiesen worden (JEHLE & SINSCH 2007). SINSCH (2017) geht sogar 

davon aus, dass diese Angaben maximaler Aktionsradien häufig um den Faktor 4-10 unter-

schätzt werden. Gleichwohl kann angenommen werden, dass sich der Großteil der Individuen 

und hier insbesondere die Molche gewöhnlich wesentlich näher am Laichgewässer aufhalten, 
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vor allem wenn im direkten Umfeld ein großflächig günstiger Landlebensraum vorhanden ist 

(vgl. BLAB 1978; BUSCHENDORF & GÜNTHER 1996; GLANDT 1986; GROßE 2011, HACHTEL 2011, 

LINDEINER 1992; THIESMEIER et al. 2011; THIESMEIER & SCHULTE 2010).  

Anders als bei den Laichgewässern ist die Kenntnis über den Anspruch der Amphibien an 

ihren Landlebensraum in den meisten Fällen gering. Allerdings liegt bei vielen und vor allem 

bei den im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Arten auch keine ausgesprochene Spezia-

lisierung vor. So sind Molche in vielen unterschiedlichen Biotopen gefunden worden, wobei 

der Teichmolch das Offenland eventuell häufiger nutzt als der Bergmolch. Bei beiden Arten 

dürften jedoch Gehölzbestände die bevorzugten Landlebensräume darstellen (z. B. BERGER & 

GÜNTHER 1996; GROßE 2011; HACHTEL 2011; SCHMIDTLER & FRANZEN 2004; THIESMEIER & 

SCHULTE 2010; THIESMEIER et al. 2011). Grasfrosch und Teichfrosch präferieren allgemein 

feuchtere und schattigere Lebensräume wie Nassgrünland, Brachen, Röhrichte, Sümpfe, 

feuchte Waldlichtungen, lichte Bruchwälder oder Grabenränder (vgl. GÜNTHER 1996 und 

SCHLÜPMANN et al. 2011a). Die Erdkröte dagegen wird auch in trockeneren Lebensräumen 

gefunden (vgl. WEDDELING & GEIGER 2011). 

 

Im Folgenden werden die Lebensraumbeziehungen im Untersuchungsgebiet anhand der Lage 

der beiden Gewässer und der Struktur der umgebenen Landschaft abgeleitet.  

Der Landlebensraum im Umfeld der Gewässer weist insgesamt keine optimale Eignung für 

Amphibien auf. Im Nahbereich (50 – 70 m Abstand) bieten nur das kleinflächig um die Gewäs-

ser eingezäunte, brachgefallende Areal, der westlich angrenzende Graben, wenige einzelne 

Gehölze sowie ein Steinhaufen nördlich von Gewässer Nr. 1 günstige Lebensbedingungen 

(vgl. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.16 und Anhang 9.3). Der Acker u

nd das dauerhaft oder zeitweise niedrigwüchsige Grünland stellen keinen dauerhaft besiedel-

baren Landlebensraum dar, werden allerdings wahrscheinlich regelmäßig durchwandert. So-

mit dürfte sich der größte Teil der im Gewässer fortpflanzenden Molche sowohl in den Som-

mermonaten als auch während der Überwinterung in deren unmittelbarer Umgebung aufhal-

ten.  

Bereits in einem Abstand von bis zu ca. 200 m stellen mehr oder weniger geschlossene Sied-

lungsbereiche insbesondere für Molche bedeutsame Ausbreitungsbarrieren dar (vgl. Abbil-

dung 15), die den potentiell besiedelbaren Raum aktuell bereits stark einschränken. Beim Of-

fenland handelt es sich zudem fast ausschließlich um niedrigwüchsiges Grünland oder Acker, 

während ein nennenswerter Gehölzbestand fehlt. Dies ist vermutlich eine wesentliche Ursache 

für die Abwesenheit der ansonsten häufigen und weitverbreiteten Arten Erdkröte und Gras-

frosch. Die relativ isolierte Lage der Gewässer wird sich wegen der bereits stattfindenden so-

wie der geplanten Bebauung in naher Zukunft noch verstärken. Dennoch können die zu den 

Gewässern hin gelegenen Randbereiche der Siedlung, wie es auch jetzt schon der Fall ist, 

aufgrund der Gärten und Säume sowie weiterer Sonderstrukturen (z. B. Steinhaufen, Holzsta-

pel) durchaus akzeptable Lebensbedingungen für Molche bieten. Die derzeit günstigste Aus-

breitungsleitlinie, der von Süden nach Norden verlaufende Bach, wird bestehen bleiben und 

mit der geplanten Aufweitung in dieser Funktion sowie als Landlebensraum sogar noch ge-

stärkt.  
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6.3.4 Vertiefte einzelartspezifische Bewertung, Maßnahmenkonzeption und Prüfung 

der Verbotstatbestände 

Da keine planungsrelevanten Amphibien nachgewiesen wurden, kann das Eintreten von Ver-

botstatbeständen nach § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden. 

 

 

7 Resümee 

Die Gemeinde Mettingen stellt den Bebauungsplanes Nr. 60 „Niestadtweg“ zur Ausweisung 

von Wohnbauflächen auf. Der geplante Geltungsbereich umfasst eine landwirtschaftlich als 

Acker genutzte Fläche mit einer Wallhecke und besitzt eine Flächengröße von ca. 2,7 ha. 

Zur Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange für das geplante Vorhaben im Rah-

men des Planungs- und Zulassungsverfahrens wurde ein Fachbeitrag Artenschutz einschließ-

lich einer Artenschutzprüfung (ASP) unter Zugrundelegung des Bundesnaturschutzgesetzes 

(BNatSchG) in der derzeitigen gültigen Fassung erstellt. 

Im Rahmen der Vorprüfung (ASP Stufe I) konnten artenschutzrechtliche Verbote des § 44 

BNatSchG für planungsrelevante Arten der Artengruppen Vögel, Fledermäuse und Amphibien 

nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden.  

Für die europäisch geschützten Arten weiterer Artengruppen (Reptilien, Weichtiere, Schmet-

terlinge, Käfer, Libellen) kann aufgrund des Verbreitungsareals, der Habitatausstattung sowie 

der zu erwartenden vorhabenbedingten Wirkfaktoren ein Eintreten der artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG von vornherein ausgeschlossen werden.  

Als Grundlage für die Artenschutzprüfung (Stufe II) wurde in Abstimmung mit der Unteren Na-

turschutzbehörde des Kreises Steinfurt eine Untersuchung der Brutvögel durchgeführt (FLORE 

2020). Des Weiteren wurde eine Überprüfung möglicher Quartier- und Transfer-Funktions-

räume innerhalb des Geltungsbereiches des B-Planes im Jahr 2021 durchgeführt (s. Kap. 6.2). 

Eine Bestandserfassung der Amphibien erfolgte im Jahr 2021, um Vorkommen von planungs-

relevanten Amphibienarten im Plangebiet auszuschließen (s. Kap. 6.3).  

Für die planungsrelevanten Arten der Artengruppen Vögel, Fledermäuse und Amphibien er-

folgte eine vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände (ASP Stufe II) auf der Grundlage des 

B-Plans Entwurfes vom Nov. 2021 (s. Kap. 4.1) und der Ergebnisse der jeweiligen Untersu-

chung.  

Bei dem Gartenrotschwanz und Steinkauz sowie allen im Untersuchungsgebiet vorkommen-

den Vogelarten kann durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen (Bauzeitenregelung) und ggf. 

Einsatz einer ökologischen Baubegleitung ein Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbots-

tatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG kann für Vögel ausgeschlossen werden. 

Durch die erforderliche Fällung von vier Bäumen mit möglichem Quartierpotenzial für baum-

höhlenbewohnende Fledermäuse (potenzielles Tagesquartier von Einzeltieren) sind Tötungen 

von Individuen (Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1) potenziell möglich. Für baumhöhlen-

bewohnende Fledermäuse erfolgte daher eine vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände. 
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Durch den Einsatz einer ökologischen Baubegleitung und das Fällen der Bäume im Zeitraum 

von 01. Oktober bis 28. Februar kann eine Tötung von Individuen vermieden werden. Das 

Eintreten der Verbotstatbestände kann für Fledermäuse unter Einhaltung der Vermeidungs-

maßnahmen ausgeschlossen werden. 

Da im Bereich des B-Planes keine planungsrelevanten Amphibien nachgewiesen wurden, 

kann das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden. 

 

 

 

 

Osnabrück, den 15.11.2021 

 

Egbert Willenbrink 

LandPlan OS GmbH  
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9 Anhang 

9.1 Prüfprotokolle Artenschutzprüfung 

Im Folgenden werden in Protokollen Gruppen- bzw. einzelartbezogen der Bestand sowie die 

Betroffenheit der im Untersuchungsraum relevanten europäischen Vogelarten nach Art. 1 der 

Vogelschutzrichtlinie sowie der Fledermäuse (Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) 

beschrieben, die einzelnen Verbote des § 44 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 5 BNatSchG sowie 

ggf. die naturschutzfachlichen Ausnahmevoraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG abge-

prüft. 

Während die planungsrelevanten Vogelarten Art-für-Art behandelt werden, werden die unge-

fährdeten und ubiquitären Arten („Allerweltsarten“) und Arten der Vorwarnliste sowie die baum-

höhlenbewohnenden Fledermausarten je als Gruppe zusammengefasst geprüft – es sei denn, 

die spezifische Bestands- und Betroffenheitssituation erfordert eine Art-für-Art-Betrachtung. 
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9.1.1 Angaben zum Plan/Vorhaben 

Allgemeine Angaben 

Plan/Vorhaben (Bezeichnung): Erschließung des Bebauungsplanes Nr. 60 „Niestadtweg“ 

Plan-/Vorhabenträger (Name): Gemeinde Mettingen 

Für die geplante Erschließung des Bebauungsplanes Nr. 60 „Niestadtweg“ soll ca. 27.267 m² Ackerflächen in Wohnbauflächen 

umgewandelt werden. 

 

Projektwirkungen: Die Relevanz der Wirkfaktoren ist abhängig von der Wirkintensität und der Empfindlichkeit der potenziell 

betroffenen Arten. Aufgrund der Art des Projektes und des zu prüfenden Artenspektrums (Vögel und Fledermäuse) weisen 

folgende Wirkungen eine mögliche Bedeutung auf: 

▪ Bau- und anlagebedingte Inanspruchnahme (Überbauung, Abgrabung, Überschüttung, Versiegelung) funktional be-

deutender Lebensraumbestandteile (z.B. Quartierstandorte und -strukturen), 

▪ Baubedingtes Tötungsrisiko von Individuen, 

▪ Störungen (Lärm, Licht, Erschütterungen, Anwesenheit von Menschen) durch den Baubetrieb, 

▪ Betriebsbedingte Lichtemissionen durch Wohn- und Verkehrsflächen, Störung und Verdrängung störungsempfindli-

cher Arten. 

 

Stufe I: Vorprüfung (Artenspektrum/Wirkfaktoren) 

Ist es möglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten oder europäischen Vogelarten die Verbote des  

§ 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans bzw. Realisierung des Vorhabens ausgelöst 

werden? 

  ja   nein 

Stufe II: Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

 (unter Voraussetzung der unter B.) „Art-für-Art-Protokollen“ beschriebenen Maßnahmen und Gründen) 

Nur wenn Frage in Stufe I „ja“: 

Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen (ggf. trotz 

Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen oder eines Risikomanage-

ments)? 

  ja   nein 

Arten, die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüft wurden: Siehe Angaben in Kap. 9.1.2.1 

Gruppenbezogene Beurteilung für ungefährdete und ubiquitäre Vogelarten („Allerweltsarten“) und Arten der Vorwarnliste.  

Begründung: Bei den Arten liegt kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor (d. h. keine erhebliche Störung 

der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren 

Verletzungen oder Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko). Es handelt sich um Allerweltsarten und Arten der 

Vorwarnliste mit einem landesweit günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit. Außerdem liegen 

keine ernst zu nehmenden Hinweise auf einen nennenswerten Bestand der Arten im Bereich des Plans/Vorhabens vor, die 

eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung rechtfertigen würden. 

Stufe III: Ausnahmeverfahren 

Nur wenn Frage in Stufe II „ja“: 

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses  

gerechtfertigt?   ja   nein 

2. Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?   ja   nein 

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten nicht ver-

schlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben? 

  ja   nein 
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Antrag auf Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Nur wenn alle Fragen in Stufe III „ja“: 

 Die Realisierung des Plans/des Vorhabens ist aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ge-

rechtfertigt und es gibt keine zumutbare Alternative. Der Erhaltungszustand der Populationen wird sich bei europäischen 

Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben. Deshalb wird eine Ausnahme von den 

artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) „Art-für-Art-

Protokolle“). 

Nur wenn Frage 3. in Stufe III „nein“: 

(weil bei einer FFH-Anhang IV-Art bereits ein ungünstiger Erhaltungszustand vorliegt) 

 Für die Erteilung einer Ausnahme sprechen „außergewöhnliche Umstände“. Außerdem wird sich durch die Ausnahme 

der ungünstige Erhaltungszustand der Populationen nicht weiter verschlechtern bzw. wird die Wiederherstellung des 

günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) „Art-für-Art-Protokolle“). 

Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG 

Nur wenn eine der Fragen in Stufe III „nein“: 

 Im Zusammenhang mit privaten Gründen liegt eine unzumutbare Belastung vor. Deshalb wird eine Befreiung von den 

artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 67 Abs. 2 BNatSchG beantragt. 
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9.1.2 Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie 

9.1.2.1 Gruppenbezogene Beurteilung für ungefährdete und ubiquitäre Vogelarten 

(„Allerweltsarten“) und Arten der Vorwarnliste 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:   Allgemein verbreitete Vogelarten 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 

   FFH-Anhang-IV-Art Rote Liste Status  Messtischblatt 

   Europäische Vogelart Deutschland  3612/4 Mettingen 

 Nordrhein-Westfalen   

Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population 

  atlantische Region   kontinentale Region (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (III)) 

   grün günstig   A günstig/hervorragend 

   gelb ungünstig/unzureichend   B günstig/gut 

   rot ungünstig/schlecht   C ungünstig/mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art 
 (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

Die allgemein verbreitenden Vogelarten sind im Rahmen der Brutvogelerfassungen im Untersuchungsgebiet erfasst worden. 

Es handelt sich um Arten ohne Bestandsgefährdung, die als Brutvögel in Nordrhein-Westfalen weit verbreitet. Die Arten Tür-

kentaube, Bachstelze, Klappergrasmücke, Fitis und Haussperling stehen auf der Vorwarnliste. Die Arten weisen entsprechend 

der einschlägigen Verbreitungsangaben und der fachgutachterlichen Einschätzung sowohl einen günstigen Erhaltungszustand 

innerhalb der kontinentalen biogeografischen Region wie auch überwiegend lokal auf. 

Baubedingt besteht durch die Flächeninanspruchnahme von geeigneten Brutflächen (Ackerfläche, Säume, Baumbestand) im 

Bereich der geplanten Bau- und Verkehrsflächen die Gefahr der Tötung von Individuen oder der Zerstörung von Nestern und 

Eiern.  

Teilweise können die in Anspruch genommen Flächen sowie angrenzende Bereiche nach Beendigung der Bauphase weiterhin 

als (Teil-) Lebensraum genutzt werden. Die Entwicklung von Wohnbauflächen ist für diese Arten nicht relevant, da die zumeist 

unspezialisierten und wenig störanfälligen Arten der Siedlungen und siedlungsnahen Grünanlagen die bebauten Flächen nicht 

meiden oder nur mit geringfügigen räumlichen Verlagerungen reagieren. 

Bau- und anlagebedingte Verluste von einzelnen Brutplätzen (Fortpflanzungs- und Ruhestätten) der „Allerweltsarten“ und der 

angeführten Arten der Vorwarnliste können nicht ausgeschlossen werden. Die durch den Bau und Anlage der Bau- und Ver-

kehrsflächen beanspruchten, als Lebensraum einschließlich Bruthabitate für die „Allerweltsarten“ und der angeführten Arten 

der Vorwarnliste geeigneten Flächen bzw. Strukturen sind im Verhältnis zu den großräumig im Umfeld verbleibenden Flächen 

nicht erheblich, so dass keine Mangelsituation für die lokalen Vorkommen und damit keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 

erwarten sind. Aufgrund der Häufigkeit der Arten wird sich der Erhaltungszustand der lokalen Populationen nicht verschlechtern. 

Arbeitsschritt II.2: Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 

 keine Vermeidungsmaßnahmen erforderlich 

 Vermeidungsmaßnahmen 

V 2  Durchführung der Erschließungsarbeiten und Baufeldräumung im Zeitraum von Mitte Juli bis Mitte März außerhalb der 

Hauptbrutzeit von Vogelarten (oder ökologische Baubegleitung) 

V 3 Fäll- und Rodungsarbeiten von Gehölzen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar außerhalb der Brutzeit von Vö-

geln 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Arbeitsschritt II.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
 (unter Voraussetzung der unter Punkt II.2. beschriebenen Maßnahmen) 

Baubedingte Tötungen von Individuen (Nestlingen) oder die Zerstörung von Nestern und Eiern der „Allerweltsarten“ und Arten 

der Vorwarnliste sind nicht zu erwarten, da Fäll- und Rodungsarbeiten von Gehölzen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar 

außerhalb der Brutzeit von Vögeln (s. Vermeidungsmaßnahme V 2) und die Durchführung der Erschließungsarbeiten und Bau-

feldräumung im Zeitraum von Mitte Juli bis Mitte März außerhalb der Hauptbrutzeit von Vogelarten vorgesehen ist (s. Vermei-

dungsmaßnahme V 3) bzw. eine ökologische Baubegleitung erfolgt. 

Bei Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen kann das Eintreten der Verbotstatbestände des §44 BNatSchG ausgeschlossen 

werden.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet?   ja   nein 
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(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhten Tötungsrisiko oder 

infolge von Nr. 3) 

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-, und Wan-

derzeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Populationen  

verschlechtern könnte?   ja   nein 

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang erhalten bleibt?   ja   nein 

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur  

entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren  

ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?   ja   nein 

Arbeitsschritt III: Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
 (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses  

gerechtfertigt? 

  ja   nein 

2. Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?   ja   nein 

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei den europäischen Vogelarten nicht  

verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang-IV-Arten günstig bleiben?   ja   nein 

 

9.1.2.2 Steinkauz (Athene noctua) 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art: Steinkauz (Athene noctua) 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 

   FFH-Anhang-IV-Art Rote Liste Status  Messtischblatt 

   Europäische Vogelart Deutschland 3 3612/4 Mettingen 

 Nordrhein-Westfalen 3  

Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population 

(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr. 2) 

oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (III)) 

  atlantische Region   kontinentale Region 

   grün günstig   A günstig/hervorragend 

   gelb ungünstig/unzureichend   B günstig/gut 

   rot ungünstig/schlecht   C ungünstig/mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art 

(ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

Ein Revier vom Steinkauz konnte am Rand des Untersuchungsgebietes beim Hof Stienecker festgestellt werden. Das Nest 

hat sich möglicherweise im Bereich einer der dichten Hecken oder in immergrünen Ziergehölzen befunden. 

Direkte Verluste von Brutvorkommen sind nicht zu erwarten, da das vermutete Revierzentrum/Neststandort außerhalb des 

Plangebietes (Entfernung von rd. 80 m) liegt. Die möglichen baubedingten Störungen während der Brutzeit sind aufgrund ihres 

temporären Charakters, sowie der Entfernung von rd. 80 m des vermuteten Revierzentrums/Neststandortes zum Plangebiet 

als nicht erheblich zu werten. Bau- und anlagebedingt sind nur nachrangige potenzielle Nahrungshabitate vom Vorhaben be-

troffen, es sind ausreichend ungestörte potenzielle Nahrungshabitate im Aktionsradius der Art vorhanden. Der Steinkauz ist 

durch die Entwicklung von Wohnbauflächen im Plangebiet nicht bzw. unerheblich betroffen. 

Arbeitsschritt II.2: Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 

 keine Vermeidungsmaßnahmen erforderlich 

 Vermeidungsmaßnahmen 

V 2  Durchführung der Erschließungsarbeiten und Baufeldräumung im Zeitraum von Mitte Juli bis Mitte März außerhalb der 

Hauptbrutzeit von Vogelarten (oder ökologische Baubegleitung) 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Arbeitsschritt II.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

(unter Voraussetzung der unter Punkt II.2. beschriebenen Maßnahmen) 
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Baubedingte Tötungen von Individuen (Nestlingen) oder die Zerstörung von Nestern und Eiern sind nicht zu erwarten, da sich 

das vermutete Revierzentrum/Neststandort außerhalb des B-Plangebietes befindet. Durch Begrenzung der Erschließungsar-

beiten und Baufeldräumung auf den Zeitraum von Mitte Juli bis Mitte März sind Störungen während der Brutzeit auszuschließen 

(s. V 2).  

Falls Erschließungsarbeiten während der Brutzeit durchgeführt werden ist eine ökologische Baubegleitung einzusetzen. 

Bei Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen kann das Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG ausgeschlossen 

werden. 

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 

(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhten Tötungsrisiko 

oder infolge von Nr. 3) 

  ja   nein 

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-, und Wan-

derzeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Populationen  

verschlechtern könnte?   ja   nein 

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang erhalten bleibt?   ja   nein 

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur  

entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren  

ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?   ja   nein 

Arbeitsschritt III: Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 

 (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses  

gerechtfertigt? 

  ja   nein 

2. Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?   ja   nein 

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei den europäischen Vogelarten nicht  

verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang-IV-Arten günstig bleiben?   ja   nein 

 

9.1.2.3 Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art: Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 

   FFH-Anhang-IV-Art Rote Liste Status  Messtischblatt 

   Europäische Vogelart Deutschland V 3612/ 4 Mettingen 

 Nordrhein-Westfalen 2  

Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population 

(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr. 2) 

oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (III)) 

  atlantische Region   kontinentale Region 

   grün günstig   A günstig/hervorragend 

   gelb ungünstig/unzureichend   B günstig/gut 

   rot ungünstig/schlecht   C ungünstig/mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art 

(ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

Das Brutrevier des Gartenrotschwanzes liegt ca. 250 m außerhalb des Geltungsbereichs des B-Plans. Die vom dem B-Plan 

überplante Ackerfläche wird nicht als Nahrungsrevier genutzt. Baubedingte Tötungen von Individuen (Zerstörung von Eiern 

und Nestern) der o.g. Vogelart können nicht ausgeschlossen werden, da Bäume beseitigt werden müssen. 

Der Gartenrotschwanz ist durch die Entwicklung von Wohnbauflächen im B-Plangebiet potenziell betroffen. 

Arbeitsschritt II.2: Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
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 keine Vermeidungsmaßnahmen erforderlich 

 Vermeidungsmaßnahmen 

V 2  Durchführung der Erschließungsarbeiten und Baufeldräumung im Zeitraum von Mitte Juli bis Mitte März außerhalb der 

Hauptbrutzeit von Vogelarten (oder ökologische Baubegleitung) 

V 3 Fäll- und Rodungsarbeiten von Gehölzen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar außerhalb der Brutzeit von Vö-

geln 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Arbeitsschritt II.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

(unter Voraussetzung der unter Punkt II.2. beschriebenen Maßnahmen) 

Baubedingte Tötungen von Individuen (Nestlingen) oder die Zerstörung von Nestern und Eiern des Stars (Höhlenbrüter) sind 

nicht zu erwarten, da Fäll- und Rodungsarbeiten von Gehölzen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar außerhalb der 

Brutzeit von Vögeln (s. Vermeidungsmaßnahme V 2) vorgesehen ist. Die Durchführung der Erschließungsarbeiten und Bau-

feldräumung im Zeitraum von Mitte Juli bis Mitte März außerhalb der Hauptbrutzeit von Vogelarten vorgesehen ist (s. Vermei-

dungsmaßnahme V 3) bzw. eine ökologische Baubegleitung erfolgt. 

Bei Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen kann das Eintreten der Verbotstatbestände des §44 BNatSchG ausgeschlossen 

werden. 

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 

(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhten Tötungsrisiko 

oder infolge von Nr. 3) 

  ja   nein 

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-, und Wan-

derzeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Populationen  

verschlechtern könnte?   ja   nein 

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang erhalten bleibt?   ja   nein 

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur  

entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren  

ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?   ja   nein 

Arbeitsschritt III: Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 

 (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses  

gerechtfertigt? 

  ja   nein 

2. Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?   ja   nein 

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei den europäischen Vogelarten nicht  

verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang-IV-Arten günstig bleiben?   ja   nein 
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9.1.3 Fledermäuse, Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

9.1.3.1 Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 

   FFH-Anhang-IV-Art Rote Liste Status  Messtischblatt 

   Europäische Vogelart Deutschland 3 3612/4 Mettingen 

 Nordrhein-Westfalen 2  

Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population 

  atlantische Region   kontinentale Region (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (III)) 

   grün günstig   A günstig/hervorragend 

   gelb ungünstig/unzureichend   B günstig/gut 

   rot ungünstig/schlecht   C ungünstig/mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art 
 (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

Im UG wurden keine Quartiere der Breitflügelfledermaus festgestellt. Durch den Bebauungsplan wird es somit zu keinen Quar-

tierverlusten und zu keinen Tötungen von Individuen kommen.  

Die Wallhecke mit alten Eichen entlang des Niestadtweges hat für die Breitflügelfledermaus eine geringe Funktion als Trans-

ferlinie. Die Wallhecke wird im B-Plan mit einer Breite von 3,5 bis 5,0 m angegeben. Die geringe Funktion der Wallhecke für 

Transferflüge der Breitflügelfledermaus bleibt weiterhin bestehen, da mit der Baugrenze ein Abstand von mindestens 6 m vom 

Fuß der Wallhecke und mindestens 9 m vom Stamm der alten Eichen eingehalten wird. Zudem ragen die Baumkronen weit 

über die festgesetzte Traufhöhe von 6,50 m und die festgesetzte Firsthöhe von 8,50 m hinaus.  

Auch Störungen durch Außenbeleuchtungen können weitestgehend durch die Verwendung von insekten- und fledermaus-

freundlichen Leuchtmitteln, Positionierung der Lampen und der Beleuchtungsdauer vermieden werden. 

Arbeitsschritt II.2: Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 

 keine Vermeidungsmaßnahmen erforderlich 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Arbeitsschritt II.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
 (unter Voraussetzung der unter Punkt II.2. beschriebenen Maßnahmen) 

Es kann insgesamt für die Breitflügelfledermaus das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) 

BNatSchG ausgeschlossen werden.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 

(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhten Tö-

tungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

  ja   nein 

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-, und Wan-

derzeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Populationen  

verschlechtern könnte?   ja   nein 

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang erhalten bleibt?   ja   nein 

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur  

entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren  

ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?   ja   nein 

Arbeitsschritt III: Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
 (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses  

gerechtfertigt? 

  ja   nein 

2. Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?   ja   nein 

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei den europäischen Vogelarten nicht  

verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang-IV-Arten günstig bleiben?   ja   nein 
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9.1.3.2 Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 

   FFH-Anhang-IV-Art Rote Liste Status  Messtischblatt 

   Europäische Vogelart Deutschland re: R; zi: V 3612/4 Mettingen 

 Nordrhein-Westfalen re: R; zi: V  

Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population 

  atlantische Region   kontinentale Region (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (III)) 

   grün günstig   A günstig/hervorragend 

   gelb ungünstig/unzureichend   B günstig/gut 

   rot ungünstig/schlecht   C ungünstig/mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art 
 (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

Im UG wurden keine Quartiere des Großen Abendseglers festgestellt. Durch den Bebauungsplan kann es zu Verlusten von 

Tagesquartieren und somit zu einer Tötung von Individuen kommen, da 4 Bäume im Süden des B-Planes (1 Eiche Ø 70 cm 

und 3 Eschen Ø 40 cm) gefällt werden müssen.  

Der Große Abendsegler nutzte die Flächen im Geltungsbereich des B-Planes intensiv und anhaltend zur Jagd. Da die Art ihre 

Jagdlebensräume großräumig nutzt, verliert die Art durch die Bebauung der Flächen keinen essenziellen Nahrungsraum. 

Die Wallhecke hat für den Großen Abendsegler keine besondere Bedeutung. Auch Störungen durch Außenbeleuchtungen 

können weitestgehend durch die Verwendung von insekten- und fledermausfreundlichen Leuchtmitteln, Positionierung der Lam-

pen und der Beleuchtungsdauer vermieden werden. 

Arbeitsschritt II.2: Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 

 keine Vermeidungsmaßnahmen erforderlich 

 Vermeidungsmaßnahmen 

V 1 Fäll- und Rodungsarbeiten von Bäumen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar, Kontrolle auf besetzte Quartiere 

vor den Fällarbeiten durch einen Fledermausexperten. 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Arbeitsschritt II.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
 (unter Voraussetzung der unter Punkt II.2. beschriebenen Maßnahmen) 

Durch die Umsetzung der unter II.2 genannten Vermeidungsmaßnahmen kann die Tötung vom Großen Abendsegler im Rah-

men der Baumfällungen vermieden werden. Es kann insgesamt für den Großen Abendsegler das Eintreten artenschutzrechtli-

cher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 

(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhten Tö-

tungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

  ja   nein 

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-, und Wan-

derzeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Populationen  

verschlechtern könnte?   ja   nein 

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang erhalten bleibt?   ja   nein 

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur  

entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren  

ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?   ja   nein 

Arbeitsschritt III: Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
 (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses  

gerechtfertigt? 

  ja   nein 

2. Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?   ja   nein 

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei den europäischen Vogelarten nicht  

verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang-IV-Arten günstig bleiben?   ja   nein 
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9.1.3.3 Zwergfledermaus (Pipistrelus pipistrelus) 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  Zwergfledermaus (Pipistrelus pipistrelus) 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 

   FFH-Anhang-IV-Art Rote Liste Status  Messtischblatt 

   Europäische Vogelart Deutschland - 3612/4 Mettingen 

 Nordrhein-Westfalen -  

Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population 

  atlantische Region   kontinentale Region (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (III)) 

   grün günstig   A günstig/hervorragend 

   gelb ungünstig/unzureichend   B günstig/gut 

   rot ungünstig/schlecht   C ungünstig/mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art 
 (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

Im UG wurden keine Quartiere der Zwergfledermaus festgestellt. Durch den Bebauungs-plan kann es zu Verlusten von Tages-

quartieren und somit zu einer Tötung von Individuen kommen, da 4 Bäume im Süden des B-Planes (1 Eiche Ø 70 cm und 3 

Eschen Ø 40 cm) gefällt werden müssen. 

Die Wallhecke mit alten Eichen entlang des Niestadtweges hat für die Zwergfledermaus eine Funktion als Transferlinie. Die 

Wallhecke wird im B-Plan mit einer Breite von 3,5 bis 5,0 m angegeben. Die Funktion der Wallhecke für Transferflüge der 

Zwergfledermaus bleibt weiter-hin bestehen, da mit der Baugrenze ein Abstand von mindestens 6 m vom Fuß der Wallhecke 

und mindestens 9 m vom Stamm der alten Eichen eingehalten wird. Zudem ragen die Baum-kronen weit über die festgesetzte 

Traufhöhe von 6,50 m und die festgesetzte Firsthöhe von 8,50 m hinaus.  

Auch Störungen durch Außenbeleuchtungen können weitestgehend durch die Verwendung von insekten- und fledermaus-

freundlichen Leuchtmitteln, Positionierung der Lampen und der Beleuchtungsdauer vermieden werden. 

Arbeitsschritt II.2: Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 

 keine Vermeidungsmaßnahmen erforderlich 

 Vermeidungsmaßnahmen 

V 1 Fäll- und Rodungsarbeiten von Bäumen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar, Kontrolle auf besetzte Quartiere 

vor den Fällarbeiten durch einen Fledermausexperten. 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Arbeitsschritt II.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
 (unter Voraussetzung der unter Punkt II.2. beschriebenen Maßnahmen) 

Durch die Umsetzung der unter II.2 genannten Vermeidungsmaßnahmen kann die Tötung von Zwergfledermäusen im Rahmen 

der Baumfällungen vermieden werden. Es kann insgesamt für die Zwergfledermaus das Eintreten artenschutzrechtlicher Ver-

botstatbestände des § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 

(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhten Tö-

tungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

  ja   nein 

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-, und Wan-

derzeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Populationen  

verschlechtern könnte?   ja   nein 

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang erhalten bleibt?   ja   nein 

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur  

entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren  

ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?   ja   nein 

Arbeitsschritt III: Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
 (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses  

gerechtfertigt? 

  ja   nein 

2. Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?   ja   nein 

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei den europäischen Vogelarten nicht  

verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang-IV-Arten günstig bleiben?   ja   nein 
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9.1.3.4 Gattung Myotis  

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  Gattung Myotis: Wasserfledermaus, Fransenfledermaus, Kleine Bartfleder-

 maus und Große Bartfledermaus  

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 

   FFH-Anhang-IV-Art Rote Liste Status  Messtischblatt 

   Europäische Vogelart Deutschland  3612/4 Mettingen 

 Nordrhein-Westfalen   

Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population 

  atlantische Region   kontinentale Region (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (III)) 

   grün günstig   A günstig/hervorragend 

   gelb ungünstig/unzureichend   B günstig/gut 

   rot ungünstig/schlecht   C ungünstig/mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art 
 (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

Im UG wurden keine Quartiere von Myotis-Arten festgestellt. Durch den Bebauungsplan kann es zu Verlusten von Tagesquar-

tieren und somit zu einer Tötung von Individuen kommen, da 4 Bäume im Süden des B-Planes (1 Eiche Ø 70 cm und 3 Eschen 

Ø 40 cm) gefällt werden müssen. 

Die Wallhecke mit alten Eichen entlang des Niestadtweges hat für die Myotis-Arten eine Funktion als Transferlinie. Die Wallhe-

cke wird im B-Plan mit einer Breite von 3,5 bis 5,0 m angegeben. Die Funktion der Wallhecke für Transferflüge der Myotis-Arten 

bleibt weiterhin bestehen, da mit der Baugrenze ein Abstand von mindestens 6 m vom Fuß der Wallhecke und mindestens 9 m 

vom Stamm der alten Eichen eingehalten wird. Zudem ragen die Baumkronen weit über die festgesetzte Traufhöhe von 6,50 m 

und die festgesetzte Firsthöhe von 8,50 m hinaus.  

Auch Störungen durch Außenbeleuchtungen können weitestgehend durch die Verwendung von insekten- und fledermaus-

freundlichen Leuchtmitteln, Positionierung der Lampen und der Beleuchtungsdauer vermieden werden. 

Arbeitsschritt II.2: Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 

 keine Vermeidungsmaßnahmen erforderlich 

 Vermeidungsmaßnahmen 

V 1 Fäll- und Rodungsarbeiten von Bäumen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar, Kontrolle auf besetzte Quartiere 

vor den Fällarbeiten durch einen Fledermausexperten. 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Arbeitsschritt II.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
 (unter Voraussetzung der unter Punkt II.2. beschriebenen Maßnahmen) 

Durch die Umsetzung der unter II.2 genannten Vermeidungsmaßnahmen kann die Tötung von Myotis-Arten im Rahmen der 

Baumfällungen vermieden werden. Es kann insgesamt für die Myotis-Arten das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-

stände des § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 

(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhten Tö-

tungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

  ja   nein 

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-, und Wan-

derzeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Populationen  

verschlechtern könnte?   ja   nein 

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang erhalten bleibt?   ja   nein 

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur  

entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren  

ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?   ja   nein 

Arbeitsschritt III: Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
 (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses  

gerechtfertigt? 

  ja   nein 

2. Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?   ja   nein 

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei den europäischen Vogelarten nicht  

verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang-IV-Arten günstig bleiben?   ja   nein 
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9.1.3.5 Braunes Langohr (Plecotus auritus) 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  Braunes Langohr (Plecotus auritus) 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 

   FFH-Anhang-IV-Art Rote Liste Status  Messtischblatt 

   Europäische Vogelart Deutschland 3 3612/4 Mettingen 

 Nordrhein-Westfalen G  

Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population 

  atlantische Region   kontinentale Region (Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (III)) 

   grün günstig   A günstig/hervorragend 

   gelb ungünstig/unzureichend   B günstig/gut 

   rot ungünstig/schlecht   C ungünstig/mittel-schlecht 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art 
 (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

Das Braune Langohr wurde im UG nicht nachgewiesen. Von einem Vorkommen ist aber aus-zugehen. Da im Zuge der Umset-

zung des Bebauungsplanes 4 Bäume im Süden des Geltungsbereiches des B-Planes (1 Eiche Ø 70 cm und 3 Eschen Ø 40 

cm) gefällt werden müssen, kann ein Individuenverlust nicht ausgeschlossen werden. 

Störungen durch Außenbeleuchtungen können weitestgehend durch die Verwendung von in-sekten- und fledermausfreundli-

chen Leuchtmitteln, Positionierung der Lampen und der Beleuchtungsdauer vermieden werden (s. B-Plan, Hinweis Nr. 10). 

Ein Verlust essenzieller Nahrungshabitate wird durch die Bebauung der Ackerflächen nicht erwartet.  

Arbeitsschritt II.2: Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 

 keine Vermeidungsmaßnahmen erforderlich 

 Vermeidungsmaßnahmen 

V 1 Fäll- und Rodungsarbeiten von Bäumen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar, Kontrolle auf besetzte Quartiere 

vor den Fällarbeiten durch einen Fledermausexperten. 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Arbeitsschritt II.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
 (unter Voraussetzung der unter Punkt II.2. beschriebenen Maßnahmen) 

Durch die Umsetzung der unter II.2 genannten Vermeidungsmaßnahmen kann die Tötung von Braunen Langohren im Rahmen 

der Baumfällungen vermieden werden. Es kann insgesamt für das Braune Langohr das Eintreten artenschutzrechtlicher Ver-

botstatbestände des § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden.  

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 

(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhten Tö-

tungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

  ja   nein 

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-, und Wan-

derzeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Populationen  

verschlechtern könnte?   ja   nein 

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  

beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen  

Zusammenhang erhalten bleibt?   ja   nein 

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur  

entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren  

ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?   ja   nein 

Arbeitsschritt III: Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
 (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses  

gerechtfertigt? 

  ja   nein 

2. Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?   ja   nein 

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei den europäischen Vogelarten nicht  

verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang-IV-Arten günstig bleiben?   ja   nein 
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9.2 Charakterisierung der untersuchten Gewässer und maximal ermittelter Amphi-

bienbestand 

Gewässer 
Maximal ermittelte Individuenanzahl oder Laichmenge aller 

Begehungen 

Nr. Typ Bemerkungen BM TM 
Wasserfrosch-

Gruppe 
Arten Σ 

1 Kleinweiher 

50 - <250 m², permanente WF (vmtl. in Ext-

remsommern austrocknend); Zulauf (Rohr) 

von Nr. 2, Ablauf (Rohr) in westlich angren-

zenden Graben; 30 cm - <1 m WT (vmtl. un-

regelmäßig schwankend aufgrund der Einlei-

tung von Oberflächenwasser); unbeschattet; 

Wasser klar; Ufer mäßig steil (sehr schmal 

flach überflutete Bereiche); Gewässergrund 

schlammig; Grünalgenwatten, dichter Be-

stand an flutenden Gräsern (wenig Freiwas-

ser); übwg. Flatterbinsenbestand; randlich 

Hochstauden, einzelne kleine Gehölze; Um-

feld Grünland, Acker, Gewässer, Baum-

gruppe. 

8R 1R 
1 Juv.; 

3 Ad. 
2 

2 Tümpel 

10 - <50 m², vmtl. temporäre WF; Zulauf 

(Rohr) vom östlich gelegenen Hof, Ablauf 

(Rohr) in Nr. 1; 5 cm - <30 cm WT (vmtl. un-

regelmäßig schwankend aufgrund der Einlei-

tung von Oberflächenwasser); unbeschattet; 

Wasser klar bis leicht trüb; Ufer flach bis mä-

ßig steil; Gewässergrund schlammig; Callitri-

che spec,. sehr dichter Bestand an flutenden 

Gräsern (kaum Freiwasser); kleiner Flatter-

binsenbestand; randlich Hochstauden; Um-

feld Grünland, Acker, Gewässer, Baum-

gruppe. 

– – – 0 

Anzahl besetzter Gewässer mit Fortpflanzungsnachweis oder –

hinweis (in Klammern besetzte Gewässer insgesamt) 
1 (1) 1 (1) 0 (1) 1 (1) 

• Typisierung und Beschreibung der Stillgewässer in Anlehnung an PARDEY et al. (2005) 

• Abkürzungen: BM = Bergmolch; TM = Teichmolch; beob. = beobachtet, ehem. = ehemalig, max. = maximal, tlw. = teil-

weise, vmtl. = vermutlich; übwg. = überwiegend, u. a. = unter anderem, WF = Wasserführung, WH = Wasserhaltung, WT 

= Wassertiefe, M. = Männchen, W. = Weibchen, Ad. = Adulte, Juv. = Juvenile, Met. = Metamorphlinge; Lv. = Larven, Eib. 

= Eiballen, Eis. = Eischnüre 

• Wasserfrosch-Gruppe = Teichfrosch, Kleiner Wasserfrosch, Seefrosch 

• Häufigkeitsklassen Anzahl Larven und Metamorphlinge: 1-2; 3-10; 11-50; 51-100; 101-500; 501-1000; >1000 

• R = Maximum durch Reusen ermittelt (nur bei Molchen) 

• Arten, die ein Gewässer im Untersuchungsjahr sicher oder sehr wahrscheinlich nicht zur Fortpflanzung genutzt haben, 

sind grau unterlegt (vgl. Kapitel 6.3.3.1) 

• Arten gesamt: nur Arten mit Fortpflanzungsnachweis oder –hinweis 
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9.3 Fotodokumentation der untersuchten Gewässer 

Foto 1: Gewässer Nr. 1; hinter dem Unterstand verläuft der 
Graben, dahinter erstreckt sich bis zu den Bäumen 
und Gebäuden das Plangebiet (20.3.2021; Blickrich-
tung NW) 

Foto 2: Gewässer Nr. 2; hinter dem Grünland verläuft der 
Graben, dahinter erstreckt sich bis zu den Bäumen 
und Gebäuden das Plangebiet (20.3.2021; Blick-
richtung SW) 

Foto 3: Gewässer Nr. 1 mit Eimerreusen (weiß), Beutelbox-
reusen (blau) und Flaschenreusen (am Ufer, trans-
parent); im Hintergrund Gewässer Nr. 2, am rechten 
unteren Bildrand der Rohrablauf in den Graben 
(16.5.2021; Blickrichtung S) 

Foto 4: Gewässer Nr. 2 mit Eimerreusen und Flaschenreu-
sen; im Hintergrund Gewässer Nr. 1 (16.5.2021; 
Blickrichtung NNO) 
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Foto 5: Gewässer Nr. 1 (10.6.2021; Blickrichtung NW) Foto 6: Gewässer Nr. 2; im Hintergrund links Gewässer 
Nr. 1 (10.6.2021; Blickrichtung NO) 
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